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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Ein Postulat der nationalrätlichen WBK, das vom Bundesrat einen Bericht über die
mögliche zusätzliche Finanzierung des Istituto svizzero di Roma durch die Stiftung Pro
Helvetia nebst dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) verlangt, wurde
vom Nationalrat entgegen einem Ablehnungsantrag Pfister (svp, SG) überwiesen. Die SVP
hatte sich laut Pfister nicht gegen das sich in finanziellen Schwierigkeiten befindende
Institut an sich wehren wollen, sondern gegen die Einforderung eines Berichtes, hinter
der sich die klare Forderung nach einem Erhalt des Instituts unter allen Umständen
verstecke – ein angesichts desolater Bundesfinanzen unannehmbares Vorgehen. Mit
finanziellen Schwierigkeiten kämpfte auch die Schweizerschule in Rom und sah sich
angesichts stetig wachsender Schülerinnen- und Schülerzahlen gezwungen, nach
zusätzlichen Räumlichkeiten zu suchen. Rund 410 Kinder und Jugendliche wurden im
Berichtsjahr an dieser Schweizerschule unterrichtet, wobei die Platznot immer öfter
die Ablehnung neuer Schülerinnen und Schüler zur Folge hatte. 1

POSTULAT
DATUM: 25.09.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Kulturpolitik wurde namentlich aus welschen Kreisen der Wunsch nach mehr
Initiative seitens des Bundes laut. Auf Anregung des Journalisten F. Jotterand führten
Vertreter des kulturellen Lebens der Westschweiz in Aubonne (VD) und Lausanne
Gespräche mit Bundesrat Tschudi und dem Präsidenten der Stiftung Pro Helvetia, M.
Stettler, in denen eine eidgenössische Kulturförderungskonzeption sowie die Schaffung
eines Kulturrats verlangt wurden; Bundesrat Tschudi zeigte für diese über die bisherige
Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia hinauszielenden Anliegen Verständnis. Im Jahrbuch
der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG) für 1968, in welchem die Gespräche eine Art
Fortsetzung fanden, postulierte Jotterand als ersten Schritt die Zusammenstellung
eines «Labhardt-Berichts» über die kulturellen Strukturen der Schweiz; auf Grund
eines solchen sollte dann in föderalistischem Geiste eine kulturelle Landesplanung
zugunsten zurückgebliebener Gegenden an die Hand genommen werden. Eine
vermehrte Förderung durch den Bund wurde insbesondere für das Filmschaffen
gefordert; der Verband schweizerischer Filmgestalter wünschte eine Revision des
Filmgesetzes, um eine wirksamere Subventionierung des Spielfilms zu ermöglichen.

Gesamtschweizerisches Interesse erregte eine Auseinandersetzung um den Ankauf
von Picasso-Gemälden durch den Kanton Baselstadt. Zur Deckung von Verlusten aus
dem Konkurs der Fluggesellschaft Globe Air beabsichtigte die Familienstiftung
Staechelin einige Werke aus der von ihr im Basler Kunstmuseum deponierten Sammlung
zu veräussern; durch einen Staatsbeitrag von CHF 6 Mio. und private Zuwendungen von
weiteren CHF 2.4 Mio. konnten zwei Picasso-Bilder für die Stadt erworben und weitere
Bestände auf 15 Jahre als Leihgaben gesichert werden. Gegen den vom Grossen Rat
ohne nennenswerte Opposition bewilligten Kredit wurde das Referendum ergriffen; die
Volksabstimmung verlief jedoch positiv. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.1967
PETER GILG

Dem Verlangen nach einer wirksameren Kulturpolitik des Bundes entsprach der
Bundesrat mit der Ernennung einer Expertenkommission, der es obliegt, einen Bericht
über den Stand der Kultur und Vorschläge für die weitere Ausgestaltung der
Kulturpolitik auf allen Stufen (Gemeinde, Kanton, Bund) auszuarbeiten. In
verschiedenen Auseinandersetzungen wurde jedoch deutlich, dass die Ansprüche, die
an eine öffentliche Kulturförderung gestellt werden, stark auseinandergehen. So
kritisierte Friedrich Dürrenmatt das schweizerische Theaterwesen und verlangte
weniger, dafür qualitativ höherstehende Theaterproduktionen, die vermehrt zwischen
den Städten auszutauschen wären. Ein Protest der Gesellschaft der Schweizerischen
Dramatiker (GSV) gegen abschätzige Äusserungen des Direktors des Zürcher
Schauspielhauses über die schweizerische dramatische Produktion sowie die
Forderung, die subventionierten Bühnen sollten zur Aufführung schweizerischer Werke

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1969
RUTH GULLO
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verpflichtet werden, rief einer heftigen Diskussion. Eine Ausstellung in der Berner
Kunsthalle, die internationales Interesse erregte, wegen ihrer Neuartigkeit aber auch
viele schockierte, löste eine Diskussion über die Frage aus, ob und wieweit die
Behörden die Programme subventionierter Kulturinstitute beeinflussen sollten. Trotz
den bestehenden Schwierigkeiten war in einzelnen Kantonen das Bestreben erkennbar,
die kulturpolitische Tätigkeit zu verstärken. Die Zürcher stimmten dem Gesetz über die
Förderung des kulturellen Lebens zu, und in Bern wurde bei der Reorganisation der
Erziehungsdirektion eine Abteilung Kulturelles geschaffen.

Die Bemühungen um eine Förderung des einheimischen Filmschaffens wurden
fortgeführt. Dem Begehren nach einer Revision des eidgenössischen Filmgesetzes
entsprach der Bundesrat mit einer Vorlage, nach der nicht nur Dokumentar-, Kultur-
und Erziehungsfilme, sondern auch Spielfilme durch Bundesbeiträge unterstützt
werden können (BRG 10 274). Abweichend vom Antrag des Bundesrates sprach sich das
Parlament für eine unbefristete Unterstützung der schweizerischen Filmwochenschau
aus, um die eingeleiteten Reformbestrebungen nicht zu gefährden. Die
Gesetzesrevision wurde von den eidgenössischen Räten angenommen. Auf dem Gebiet
der kulturellen Aussenpolitik sind verschiedene von der Stiftung Pro Helvetia
organisierte Ausstellungen zu erwähnen: eine Wanderausstellung schweizerischer
Volkskunst in den USA und in Kanada, die 1968 in der Sowjetunion gezeigte
Architekturausstellung in Rumänien und eine Ausstellung schweizerischer Bücher in der
Tschechoslowakei. Rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten veranlassten den
Bundesrat, auf die Erbschaft des Florentiner Kunstsammlers Ugo Bardini zu
verzichten. 3

Die Pro Helvetia hatte im Berichtsjahr für ihre Arbeit 22 Mio Fr. zur Verfügung. Für die
Vierjahresperiode 1992 bis 1995 möchte sie ihre Bundessubventionen verdoppeln und
mit gesamthaft 168 Mio Fr. Projekte im In- und Ausland unterstützen können. Eine
entsprechende Eingabe an den Bundesrat wurde vom Stiftungsrat gutgeheissen.
Grössere finanzielle Abgeltung für die kulturelle Präsenz der Schweiz im Ausland
forderten auch einzelne Parlamentarier. Der scheidende Pro Helvetia-Präsident
Widmer (Idu, ZH) regte in einem überwiesenen Postulat an, der Bund möge die
Bedeutung des Swiss Institute in New York, welches in den nunmehr vier Jahren seines
Bestehens ausschliesslich auf die Spenden Privater und der Wirtschaft angewiesen war,
durch die Entrichtung regelmässiger Beiträge anerkennen. Eine grosszügigere
materielle Abgeltung der Aktivitäten des Europäischen Kulturzentrums in Genf verlangte
eine als Postulat überwiesene Motion Pini (fdp, TI). 4

POSTULAT
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI

Der Genfer Luc Boissonnas, seit 32 Jahren Direktor der Pro Helvetia, trat auf Ende 1991
altershalber zurück. Nach einer langen Ausmarchung zwischen über 100 Kandidatinnen
und Kandidaten bestimmte der Stiftungsrat den Direktor des Berner Konservatoriums
für Musik und Theater, Urs Frauchiger, zu seinem Nachfolger. 5

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Entsprechend dem Antrag der Mehrheit der vorberatenden Kommission setzte der
Nationalrat die Finanzhilfen an die Stiftung Pro Helvetia für die Jahre 1992-1995 auf
130 Mio Fr. fest, was einer Erhöhung gegenüber der laufenden Beitragsperiode um real
35% entspricht. Mit dem Hinweis auf die allgemeine Teuerung, die massiv gestiegenen
Versicherungsprämien für Ausstellungen im Ausland und vor allem auf die neue
Dimension eines verstärkten Kulturaustauschs mit Mittel- und Osteuropa hatte der
Stiftungsrat eine Erhöhung auf 168 Mio Fr. beantragt. Der Bundesrat, der in seiner
Botschaft wegen der mangelnden Bundeskompetenzen im Bereich der inländischen
Kulturförderung noch eine zurückhaltendere Erhöhung (124 Mio Fr.) vorgeschlagen
hatte, konnte sich dem Antrag der Kommissionsmehrheit anschliessen. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.06.1991
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer folgte einhellig dem Beschluss des Erstrats. Weit mehr als die Höhe
der Bundesbeiträge gab hier die Frage zu reden, wie stark der Bund als Geldgeber auf
die Pro Helvetia Einfluss nehmen sollte. Während FDP-Ständerat Rüesch (SG) die
Kulturstiftung wieder vermehrt auf ihre Hauptaufgaben – Austausch zwischen den vier
Sprachregionen im Inland, Werbung für das schweizerische Kulturverständnis im
Ausland – verpflichten wollte, traten Cottier (cvp, FR), Danioth (cvp, UR), Jaggi (sp, VD)
und Onken (sp, TG) sowie die Präsidentin der Pro Helvetia, die Solothurner CVP-

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.09.1991
MARIANNE BENTELI
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Ständerätin Simmen, dafür ein, die Stiftung weiterhin an der langen Leine laufen und
auch Wagnisse eingehen zu lassen. 7

Seit dem 1. Januar des Berichtsjahres ist der bisherige Direktor des Berner
Konservatoriums, Urs Frauchiger, neuer Generalsekretär der Pro Helvetia. Sein
Amtsantritt fiel mit der Frage des künftigen Standortes der Institution zusammen. Eine
von der Stadt Zürich angekündigte massive Erhöhung des Mietzinses für die seit 1949
bewohnte Liegenschaft hatte bereits im Vorjahr die Stiftung veranlasst, nach
alternativen Standorten Ausschau zu halten. Neun Städte unterbreiteten der Stiftung
günstige Angebote. Ernsthaft in die Diskussion einbezogen wurde vor allem Biel,
welches durch seine Brückenfunktion zwischen Deutschschweiz und Romandie eine
besondere kulturpolitische Dimension hätte sicherstellen können. Aus Gründen der
besseren Erreichbarkeit sowie der Bedeutung der Limmatstadt im kulturellen Leben
des Landes wurde schliesslich am Standort Zürich festgehalten. 8

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 26.03.1992
MARIANNE BENTELI

Trotz des Festhaltens am Standort Zürich erfolgte eine Dezentralisierung der Pro
Helvetia in Richtung Westschweiz. Im September eröffnete die Kulturstiftung in
Carouge (GE) ihre "Antenne romande", eine Zweigstelle, die halb ausgelagerter Teil des
Sekretariats, halb Botschaft und Fühler der Stiftung im Welschland sein wird. In
Carouge wird vor allem die Abteilung "Réseaux", welche die Aktivitäten der Pro Helvetia
im Ausland betreut, Platz finden. 9

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 09.09.1992
MARIANNE BENTELI

Aufgrund der vom Parlament verabschiedeten Sparmassnahmen beschloss die Pro
Helvetia, ihr Budget nicht linear um die entgangenen Beiträge, sondern
schwerpunktmässig zu kürzen. 1993 soll bei der Literaturförderung, der
Erwachsenenbildung und den für das Ausland bestimmten Publikationen gespart
werden. Im darauffolgenden Jahr werden die Bereiche Theater, Musik und Tanz
finanziell beschnitten. 1995 sollen die visuellen Künste sowie der Kulturaustausch mit
dem Ausland die Leidtragenden der Sparmassnahmen sein. 10

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.11.1992
MARIANNE BENTELI

Mit Mitteln aus dem Osteuropa-Kredit leistet die Pro Helvetia in den Ländern des
ehemaligen Ostblocks kulturelle Aufbauarbeit. Eine erste "Antenne" wurde Ende Jahr
in Budapest eröffnet; weitere Aussenstellen sind in Pecs, Prag, Bratislava, und Krakau
geplant. Insgesamt finanzierte die Stiftung bisher über 120 Projekte primär in Ungarn,
der CSFR und in Polen, aber auch in Rumänien, Bulgarien, den baltischen und den GUS-
Staaten. 11

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 09.12.1992
MARIANNE BENTELI

Die Stiftung konnte im Februar zwei neue Aussenstellen in Prag und Bratislava
eröffnen. Damit verfügt sie nun in vier postkommunistischen Reformstaaten (Polen,
Slowakei, Tschechien und Ungarn) über fünf Filialen. Die Mittel für die
Infrastrukturkosten dieser Zweigstellen, deren Konzept mehr auf kulturelle Basisarbeit,
denn auf medienwirksame Präsenz ausgerichtet sind, stammen aus dem zweiten
Rahmenkredit des Parlaments für die Osteuropahilfe. Veranstaltungen, die
ausgeprägten Austauschcharakter haben, wie beispielsweise kostenaufwendige
Ausstellungen, werden hingegen aus dem regulären Budget der Pro Helvetia bezahlt. 12

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 26.02.1993
MARIANNE BENTELI

Mit der Annahme des Kulturförderungsartikels (Art. 27septies BV) durch das Parlament
wurde die erste Hürde genommen, damit der Bund endlich rechtlich abgesichert jene
Aufgaben erfüllen kann, welche er ohnehin seit Jahren wahrnimmt, namentlich in den
Bereichen Bundesarchiv, Landesmuseum und Landesbibliothek sowie Pro Helvetia.
Bereits im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen war stets unterstrichen worden,
dass es hier keinesfalls um die Einführung einer zentralistischen Kulturpolitik oder um
die Übernahme neuer Aufgaben gehe, sondern allein um eine klare Definition der
Kulturkompetenzen des Bundes. Auf Vorschlag der nationalrätlichen Kommission wurde
im ersten Abschnitt der Begriff der Subsidiarität noch explizit verankert. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.1993
MARIANNE BENTELI
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Im Anschluss an diese Vorlage behandelte der Ständerat eine Motion von Pro Helvetia-
Präsidentin Rosmarie Simmen (cvp, SO), welche eine indirekte Kulturförderung durch
eine staatliche Versicherungsrisikogarantie für kulturelle Veranstaltungen sowie
fiskalische Entlastungen bei individueller oder kollektiver Kulturförderung verlangte.
Bundesrätin Dreifuss begrüsste diese Vorschläge und zeigte sich bereit, auch weitere
Modelle indirekter Kulturförderung zu prüfen. Weil aber der Bund vor Annahme des
bereinigten Kulturförderungsartikels keine eigentliche Kulturkompetenz hat, bat sie
erfolgreich um Überweisung in der nicht bindenden Postulatsform. 14

MOTION
DATUM: 09.06.1993
MARIANNE BENTELI

Rechtzeitig zur Jahrespressekonferenz der Pro Helvetia erschien das wohl ambitiöseste
und in einer Periode unbeschwerterer finanzieller Verhältnisse konzipierte Werk der
Stiftung, nämlich die 48 Bände des zwölfteiligen, in den vier Landessprachen
herausgegebenen Monumentalwerkes "Ars Helvetica – die visuelle Kultur der
Schweiz". 15

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 02.07.1993
MARIANNE BENTELI

An einer vom Bundesamt für Kultur (BAK) gemeinsam mit der Stiftung Pro Helvetia und
dem Migros-Genossenschaftsbund durchgeführten Tagung in Rüschlikon (ZH) hielt
Bundesrätin Ruth Dreifuss, seit ihrer Wahl in die Landesregierung oberste Schweizer
Kulturverantwortliche, ein viel beachtetes Grundsatzreferat zum Thema "Staat und
Kultur". Durch die Multikulturalität und das föderalistische Staatssystem sei die Schweiz
besonders verpflichtet, Minderheiten zu schützen und schwache Partner aktiv zu
unterstützen, führte Dreifuss aus. Solidarität müsse auch in bezug auf die Kultur
funktionieren, und zwar nicht als philanthropischer oder karitativer Akt, sondern als
notwendige Bedingung für die Weiterexistenz eines vielkulturellen Staates. Die Aufgabe
der Kulturpolitik sei es daher, nicht nur Kultur einem möglichst weiten Kreis zugänglich
zu machen, sondern die gesamte Staatstätigkeit auf ihre Kulturverträglichkeit hin zu
überprüfen. Im Gegensatz zur Kulturpolitik, die das ganze politische Leben
durchdringen müsse, erklärte die Bundesrätin weiter, könne die Kulturförderungspolitik
hauptsächlich in zwei Bereichen tätig werden. Einerseits, indem sie die
Rahmenbedingungen für die Entwicklung des kulturellen Lebens zu verbessern suche,
wozu auch die soziale Absicherung der Kulturschaffenden gehöre, andererseits, indem
sie konkrete Projekte kulturellen Schaffens oder zur Erhaltung des kulturellen Erbes
fördere. Diese gesellschaftliche Verantwortung unterscheide den Staat als
Kulturförderer von Mäzenen oder Sponsoren. Im Gegensatz zu diesen sei der Staat
verpflichtet, Kultur in ihrer ganzen Breite zu fördern, auch in weniger
publikumsträchtigen Bereichen, um sich deren Entwicklungsfähigkeit zu bewahren.

Angesichts der schwierigen Finanzlage, fuhr Frau Dreifuss weiter, werde sich eine
künftige Schweizer Kulturpolitik um bessere Koordination der Aufgaben bemühen
müssen, wie es auch im neuen Kulturförderungsartikel vorgesehen sei. Es solle ein
Förderungskonzept entwickelt werden, das auf die ganze Vielfalt des kulturellen Lebens
abgestimmt sei, auf alle Landesteile und alle Bevölkerungsgruppen. Der ebenfalls zu
unterstützende kulturelle Austausch im Inland ebenso wie mit dem Ausland soll nach
den Worten der Bundesrätin aber nicht nur dem typisch Schweizerischen zugute
kommen, sondern auch die kulturellen Leistungen von hier lebenden Ausländern
miteinbeziehen. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.10.1993
MARIANNE BENTELI

Ende März eröffnete die Pro Helvetia in Zusammenarbeit mit dem EDA ein
Kulturzentrum in der polnischen Königs- und Universitätsstadt Krakau. Damit entstand
nach Budapest (1992), Prag und Bratislava (1993) die vierte kulturelle "Antenne" der
Schweiz in Ostmitteleuropa. 17

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 22.03.1994
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI
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Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 18

Im Frühjahr beschloss die Pro Helvetia, einen seit geraumer Zeit gehegten Wunsch in
die Tat umzusetzen und in Mailand ein eigenständiges Kulturzentrum zu eröffnen, von
welchem aus die Stiftung landesweit tätig sein will. Die neue Institution, welche 1997
operativ sein soll, wird mit einem Budget von knapp CHF 500'000 pro Jahr ausgestattet
und im renovierten, bisher primär auf Handelspolitik ausgerichteten "Centro svizzero"
mitten in der Stadt Gastrecht geniessen. Die Pro Helvetia betonte, für die Schweiz als
Land mit einer italienischen Sprachregion habe der verstärkte Kulturaustausch mit
Italien grosse Bedeutung. Ein Kulturzentrum in der unserem Land nächstgelegenen
Grossstadt setze zudem ein Zeichen der Öffnung hin zu Europa. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.09.1995
MARIANNE BENTELI

Zur Erfüllung ihrer kulturellen Aufgaben im In- und Ausland präsentierte die Stiftung Pro
Helvetia dem Bundesrat für die Vierjahresperiode 1996-1999 ein Budget von CHF 144
Mio., was gegenüber den Jahren 1992 bis 1995 eine Erhöhung um CHF 36 Mio. bedeutet
hätte. Der Bundesrat zeigte zwar Verständnis für die Forderungen der Stiftung und
begrüsste ausdrücklich den integrationspolitischen Beitrag, welchen die Pro Helvetia
nach dem EWR-Nein der Schweiz leistet. Er war aber in Anbetracht der allgemeinen
Sparbemühungen nicht bereit, über den Teuerungsausgleich hinauszugehen, und
beantragte dem Parlament lediglich einen Kredit von CHF 118 Mio. Trotz der erneut
vorgebrachten Kritik rechtsbürgerlicher Kreise am mangelnden Patriotismus vieler
Schweizer Kulturschaffender, die im Nationalrat zu einem Rückweisungsantrag Moser
(fp, AG) führte mit dem Ziel, das Budget der Stiftung auf dem Stand der Vorperiode
einzufrieren, akzeptierten beide Kammern den Vorschlag des Bundesrates ohne längere
Diskussionen. Andererseits unterlag aber - trotz Unterstützung durch das rot-grüne
Lager - auch ein Minderheitsantrag Maspoli (lega, TI), welcher die Subvention auf CHF
136 Mio. erhöhen wollte. 20

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.10.1995
MARIANNE BENTELI

In Paris konnte das von der Pro Helvetia finanzierte "Centre culturel suisse" seinen
zehnten Geburtstag feiern. Es beging ihn mit diversen Ausstellungen sowie mit einem
Text- und Bildband zur politischen und kulturellen Präsenz der Schweizerinnen und
Schweizer in der Seine-Metropole. Bedauert wurde nur, dass bei den Festakten kaum
Vertreter des offiziellen Frankreichs anwesend waren. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.10.1995
MARIANNE BENTELI

Anfangs Juli eröffnete die Pro Helvetia in Anwesenheit von Bundesrätin Dreifuss eine
neue Aussenstelle in Mailand. Das Centro culturale svizzero (CCS) hat die Aufgabe, das
schweizerische Kulturschaffen in der lombardischen Metropole vorzustellen und die
Aktivitäten der Pro Helvetia in Italien zu organisieren. Das CCS hat jedoch nicht das
Kaliber des Schweizer Kulturzentrums in Paris mit seinem Budget von CHF 1.5 Mio.,
sondern entspricht eher den "Antennen", die mit Unterstützung des Bundes in einigen
mittel- und osteuropäischen Städten entstanden sind. Das Budget des CCS beträgt CHF
600'000 pro Jahr. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.07.1997
MARIANNE BENTELI

Ziemlich überraschend kündigte Urs Frauchiger, seit 1992 Direktor der Stiftung Pro
Helvetia seinen Rücktritt per Ende September an. Als Hauptgrund für seine
Entscheidung nannte er Amtsmüdigkeit. Da auf Ende des Berichtsjahres auch das
Mandat der Stiftungspräsidentin, der Solothurner CVP-Ständerätin Rosmarie Simmen
auslief, musste gleich die ganze Führung der Pro Helvetia neu bestellt werden. Ende
November wählte der Stiftungsrat den Bündner CSP-Politiker und Sekretär der Lia
Rumantscha Bernard Cathomas zum neuen Direktor. Zur Stiftungspräsidentin ernannte
der Bundesrat die scheidende Stadtpräsidentin von Lausanne und frühere Waadtländer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.11.1997
MARIANNE BENTELI
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SP-National und Ständerätin Yvette Jaggi. 23

In seinem Verfassungsentwurf hatte der Bundesrat vorgesehen, Kultur und Sprache in
einen gemeinsamen Artikel zu packen. Im Parlament herrschte aber Konsens darüber,
dass beide Begriffe einen eigenständigen Artikel verdienen. Der eigentliche
Kulturartikel (Art. 69) gliedert sich in drei Absätze, die inhaltlich alle unbestritten waren.
Abs. 1 hält den Grundsatz fest, wonach für den Bereich der Kultur die Kantone zuständig
sind, Abs. 2 gibt dem Bund die subsidiäre Kompetenz, kulturelle Bestrebungen von
gesamtschweizerischem Interesse zu unterstützen, und Abs. 3 verpflichtet ihn, bei der
Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die kulturelle Vielfalt des Landes zu nehmen. Im
Ständerat wollte die ehemalige Pro Helvetia-Stiftungsratspräsidentin Simmen (cvp, SO)
die Stellung des Bundes in dem Sinn stärken, dass gesagt werden sollte, für den Bereich
der Kultur seien zwar primär die Kantone zuständig (Abs. 1), der Bund könne aber, unter
Beachtung der kantonalen Kompetenzen, eigene Massnahmen ergreifen (Abs. 2). Sie
argumentierte, ihr Vorschlag sei nichts anderes als das Niederschreiben einer lange
geübten und bewährten Praxis. Gerade in den Beziehungen zum Ausland gehe es
darum, die Schweiz auch als kulturelle Einheit darzustellen, eine Aufgabe, die letztlich
nur vom Bund erfüllt werden könne. Die Gegner Simmens brachten dem Antrag zwar
viel Sympathie entgegen, verwiesen aber auf die kantonalen Sensibilitäten in dieser
Frage und auf die zweimal – wenn auch in erster Linie an Verfahrensfragen – knapp
gescheiterten Abstimmungen über einen Kulturartikel in der Verfassung (1986 und
1994). Insofern sei nur schon der vom Bundesrat vorgelegte Mini-Artikel als Fortschritt
zu werten, der den wenigen nationalen Kulturinstitutionen (Landesmuseum,
Landesbibliothek und Pro Helvetia) eine eigenständige rechtliche Grundlage gewähre.
Als der Antrag zu Abs. 1 mit 24 zu 7 Stimmen abgelehnt wurde, zog Simmen folgerichtig
ihren Antrag zu Abs. 2 zurück. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.01.1998
MARIANNE BENTELI

Im Sommer präsentierte das Bundesamt für Kultur (BAK) seinen Kulturbericht 1999 mit
dem Titel «Zahlen, bitte!», welcher – analog zum Clottu-Bericht von 1974 – eine
Auslegeordnung der Bedürfnisse der Kulturschaffenden vornahm. Dabei wurde
festgestellt, dass die staatliche Kulturförderung allgemein einen guten Ruf geniesst,
dass sich die Kulturschaffenden aber eine klarer definierte Rolle des Bundes bezüglich
Koordination, Vernetzung und Information wünschen. Ein besonderer Abschnitt war
den Absichten von BAK und Pro Helvetia zur Abstimmung ihrer Tätigkeiten in den
kommenden Jahren gewidmet; dieses eigentliche Kern-Kapitel soll die Basis für einen
intensiven Dialog über die schweizerische Kulturpolitik bilden. Effiziente
Kulturförderung – so die Meinung der Verantwortlichen des BAK – könne nur im
Rahmen von Staat, Kantonen, Städten mit grossen kulturellen Leistungen und privaten
Mäzenen vonstatten gehen; um diesen Gedanken umzusetzen ist eine «Plattform
Kulturförderung» geplant, welche Private und öffentliche Hand zusammenführen soll.
Der Abgrenzung der verschiedenen Tätigkeitsfelder zwischen BAK und Pro Helvetia ist
auch ein Unterkapitel in der Botschaft zur Finanzierung der Pro Helvetia gewidmet. Der
Frage der verschiedenen Ebenen der Kulturförderung ging eine zweitägige
Arbeitstagung im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon nach, an der BAK, Pro
Helvetia und Migros-Kulturprozent prominent vertreten waren. 25

BERICHT
DATUM: 12.05.1999
MARIANNE BENTELI

Für die Periode 1996-1999 hatte die Pro Helvetia mit Beiträgen des Bundes auskommen
müssen, die auf dem Niveau von 1992 eingefroren und später im Rahmen der
allgemeinen Sparübungen erst noch gekürzt worden waren. Von den 1995
beschlossenen Subventionen von CHF 118 Mio. wurden schliesslich nur CHF 114,5 Mio.
ausbezahlt. Für die Periode 2000-2003 beantragte die Stiftung nun Beiträge in der
Höhe von CHF 163,4 Mio., um ihren Aufgaben im In- und Ausland nachkommen zu
können. Der Bundesrat anerkannte zwar, dass die Stiftung in der letzten
Beitragsperiode mangels ausreichender Finanzen ihre gesetzlichen Aufgaben nicht
immer habe wahrnehmen können, beantragte dem Parlament aber dennoch, dem
Subventionsbegehren der Pro Helvetia nicht in vollem Umfang zu entsprechen. Seiner
Ansicht nach sollte der Beitrag des Bundes auf CHF 120 Mio. angehoben und weitere
CHF 8 Mio. zweckgebunden ausgerichtet werden (CHF 2,5 Mio. für den kulturellen
Austausch im Inland, CHF 5,5, Mio. zur Verstärkung der Auslandsaktivitäten). 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.1999
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Aufbruchstimmung, welche durch die Aufnahme eines Kulturartikels in die neue
Bundesverfassung (Art. 69) entstand, war auch die Pro Helvetia bereit, ihre nach 60
Jahren Betrieb doch etwas verkrusteten Strukturen zu bereinigen. An seiner
Plenarversammlung anfangs Juli beschloss der Stiftungsrat, die Pro Helvetia solle sich in
Zukunft vermehrt der Kunstförderung zuwenden und somit ihre Tätigkeit
konzentrieren. In diesem Rahmen soll auch die Aufgabenteilung zwischen dem BAK, der
Kultursektion des EDA und der Stiftung neu geregelt werden. Eine etwas zu forsche
Modernisierungsgangart schlug die Pro Helvetia damit ein, dass sie ihr neues Bulletin
«Newsletter» nennen wollte; nach geharnischter Kritik erschien dieses ab der
Juninummer unter dem Titel «Transversal». 27

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 13.07.1999
MARIANNE BENTELI

Seit Beginn der 90er Jahre konnte die Pro Helvetia dank der vom Parlament
gesprochenen ersten beiden Osteuropakredite kulturpolitische «Antennen» in
Budapest (Ungarn), Prag (Tschechien), Bratislava (Slowakei) und Krakau (Polen)
betreiben. Diese Kredite liefen nun aus, weshalb die Pro Helvetia vor die Wahl gestellt
war, die Büros zu schliessen oder deren Betrieb aus eigenen Mitteln weiter zu führen.
Der im Berichtsjahr vom Parlament genehmigte 3. Rahmenkredit für Osteuropa
konzentriert sich auf den Balkan und die Ukraine. In diesem Rahmen wurde die Stiftung
beauftragt, Aussenstellen in Bukarest (Rumänien), Sofia (Bulgarien), Skopje
(Mazedonien), Tirana (Albanien) und Kiew (Ukraine) aufzubauen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.1999
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurde die Finanzierung der Pro Helvetia in der Wintersession als erstes
Sachgeschäft der neuen Legislatur behandelt. Kommissionssprecher Bezzola (fdp, GR)
sah dies als leisen Wink für die Arbeit der eidgenössischen Räte in den nächsten vier
Jahren, als ein Auftrag, den Dialog zwischen den Sprachgruppen und Kulturen der
Schweiz zu fördern, aber auch den Begegnungen zwischen Zentrum und Peripherie,
zwischen Bewährtem und Gewagtem, zwischen Arriviertem und Neuem in der Schweiz
und im Kontakt zum Ausland genügend Beachtung zu schenken. In der Detailberatung
stimmte die grosse Kammer auf Antrag der Kommissionsmehrheit dem Ständerat zu
und erhöhte damit die Finanzhilfe an die Pro Helvetia auf CHF 130 Mio. für die nächsten
vier Jahre. Dabei unterlagen zwei Minderheitsanträge, die aus völlig gegenläufiger
Richtung kamen. Föhn (svp, SZ) wollte den Subventionsbeitrag bei den vom Bundesrat
vorgeschlagenen CHF 128 Mio. belassen und den Bereich der Volksmusik besser
honoriert sehen. Müller-Hemmi (sp, ZH) verlangte angesichts des Rückzugs privater
Sponsoren aus dem Kulturbetrieb – so etwa der Bank UBS beim Willisauer Jazzfestival –
eine Aufstockung um weitere CHF 2 Mio. In Übereinstimmung mit Bundespräsidentin
Dreifuss lehnte der Rat beide Minderheitsanträge ziemlich deutlich ab. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.1999
MARIANNE BENTELI

Als Yvette Jaggi, ehemalige SP-Stadtpräsidentin von Lausanne und alt Ständerätin, 1998
das Präsidium der Pro Helvetia übernahm, tat sie dies mit der erklärten Absicht, eine
Strukturbereinigung der über 60jährigen Stiftung in die Wege zu leiten, wie dies
Bundesrätin Dreifuss bereits 1997 angeregt hatte. Ein Jahr später zeigte sich auch der
Stiftungsrat bereit, eine Neuausrichtung vorzunehmen. Eine dafür eingesetzte
Arbeitsgruppe sollte zwei Reformmodelle ausarbeiten; verfolgt wurde aber nur eines,
welches einen radikalen Umbau vorsah. Aus der schwerfälligen Institution sollte eine
schlanke «Kulturagentur» mit moderner und effizienter Führung werden. Die
Steuergruppe schlug vor, den Stiftungsrat von 35 auf sieben Mitglieder zu reduzieren,
die nur noch für strategische Grundfragen, Controlling und Aussenkontakte zuständig
wären. Ein Kulturrat und ein Expertennetz sollten beratend zur Seite stehen. Die
operative Verantwortung, insbesondere die Bearbeitung der Gesuche, sollte dagegen
bei einer kompetenzmässig aufgewerteten Geschäftsleitung liegen. 30

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 24.02.2000
MARIANNE BENTELI

In seinem Bericht zur Legislaturplanung 1999-2003 bezeichnete der Bundesrat im
Bereich der Kulturpolitik die Umsetzung von Art. 69 der neuen Bundesverfassung
(Kulturartikel) als vordringlich. Er möchte insbesondere kulturelle Bestrebungen von
gesamtschweizerischem Interesse unterstützen. Die Grundlagen für die gesetzliche
Konkretisierung sollen mit den Kantonen, den Städten und den interessierten
Organisationen (beispielsweise Pro Helvetia) erarbeitet werden. Ausführlicher äusserte
sich der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Interpellation Galli (cvp, BE) zu seinen
Absichten. Im Bereich der generellen Kulturförderung bekräftigte er seine Bereitschaft,
eng mit den Kantonen und den grossen Gemeinden, aber auch mit privaten

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 13.06.2000
MARIANNE BENTELI
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Institutionen zu kooperieren. Er verwies auf das Projekt Neue Finanzausgleich, das die
Finanzierung der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung verbindlich einer
interkantonalen Zusammenarbeit unterstellen will. 31

An seiner Plenarsitzung Ende Februar lehnte der Stiftungsrat diesen Vorschlag, der
praktisch zu seiner Entmachtung geführt hätte, ab und beschloss, neben dem
vorliegenden radikalen Modell auch ein gemässigteres auszuarbeiten. Die
Steuergruppe verfeinerte ihr ursprüngliches Modell (das nun «Neuanfang» hiess)
weiter. Der Stiftungsrat sollte in gewohnter Form bestehen bleiben, die strategische
und die operative Ebene aber klar getrennt werden und die Begutachtung der Gesuche
bis zum Betrag von CHF 100'000 der Geschäftsstelle obliegen. Brisantester Punkt war
die Forderung nach einem Rücktritt der gesamten Führungsriege inklusive Stiftungsrat
und Direktion sowie einer Neubesetzung aller wichtiger Positionen. Das Modell
«Renovation» beschränkte sich demgegenüber auf punktuelle Massnahmen
(Aufsplittung des Stiftungsrates in einen kleinen Verwaltungsrat und ein grösseres
Expertengremium, das als Beratungs- und Think-Tank-Organ gedacht war). Strukturelle
Reformen sollten erst vorgenommen werden, wenn die kulturpolitische Ausrichtung der
Stiftung, ihre Aufgaben und Ziele sowie die Aufteilung der Aufgaben mit ihren Partnern
(Bundesamt für Kultur, EDA und «Présence suisse») geklärt sind. Anfangs Juli befasste
sich der Stiftungsrat mit den beiden Varianten. Erwartungsgemäss sprach er sich für
das Modell «Renovation» aus. Ein Ausschuss des Stiftungsrates erhielt den Auftrag, in
den nächsten 18 Monaten die für die Umsetzung erforderlichen Massnahmen
einzuleiten. 32

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 07.07.2000
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm zu diesen Diskussionen in seiner Antwort auf eine Einfache
Anfrage Stump (sp, AG) zurückhaltend Stellung. Er stellte fest, dass die Pro Helvetia
tatsächlich einen Reformbedarf aufweist. Sowohl die komplizierten Abläufe und
Strukturen als auch die Aufgabe und Stellung der Institution in einer
gesamtschweizerischen Kulturförderung seien zu überprüfen. Er machte aber darauf
aufmerksam, dass die Pro Helvetia eine öffentlich-rechtliche Stiftung der
Eidgenossenschaft und nicht ein Bundesamt ist, weshalb der Grundsatz der Autonomie
auch im Bereich von Reformen zu beachten sei. Ein Eingreifen der Bundesbehörden in
die stiftungsinterne Meinungsbildung sei deshalb nicht angezeigt. Der Bundesrat werde
sich erst mit dieser Angelegenheit befassen, wenn konkrete Anträge zur künftigen
Aufgabenstellung der Pro Helvetia vorliegen. Siehe dazu auch die detaillierteren
Ausführungen des BR zu einer noch nicht behandelten Motion Zbinden (sp, AG) (Mo.
00.3321). 33

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 18.09.2000
MARIANNE BENTELI

«Präsenz Schweiz», die neue Auslandlobby des Bundes, und Pro Helvetia
unterzeichneten eine Vereinbarung, welche die Kompetenzen der beiden
Organisationen regelt. Es ist vorgesehen, dass das kulturelle Schaufenster im Ausland
zum Gegenstand eines regelmässigen Informations- und Meinungsaustauschs
zwischen den involvierten Stellen wird. Gemäss EDA sind auf operationeller Ebene
verschiedene Koordinationsgruppen unter der Federführung von «Präsenz Schweiz»
vorgesehen. 34

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.09.2001
MARIANNE BENTELI

Ende 2000 hatte die Stiftung Pro Helvetia dem EDI als ihrem Aufsichtsorgan konkrete
Vorschläge zur Reform ihrer Strukturen und Abläufe gemäss dem im Vorjahr vom
Stiftungsrat verabschiedeten Modell «Renovation» unterbreitet. Im Februar erteilte ihr
das Departement klare Vorgaben; diese betrafen die rasche Umsetzung der Reformen,
die Neubesetzung des Stiftungsrates, eine deutliche Straffung der Strukturen, die
Klärung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Stiftungsorgane
sowie eine effizientere Behandlung der Unterstützungsgesuche. Siehe dazu auch die
Antwort des Bundesrats auf eine Interpellation Seiler (svp, BE) (Ip. 01.3195). 
Im Mai hiess der Stiftungsrat die in diesem Sinn überarbeiteten Statuten in den
Grundzügen nahezu einstimmig gut; insbesondere wurde beschlossen, den Stiftungsrat
auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl von 25 Mitgliedern zurückzuführen. Er
wird neu aus einem personell reduzierten Leitenden Ausschuss, der für die operativen
Belange zuständig ist, und einem Expertenrat bestehen, der sich eher grundsätzlicher
Fragen (grössere oder umstrittene Gesuche sowie eigene Projekte) annimmt. Die
Geschäftsleitung erhält die Kompetenz, vier Fünftel der Gesuche selber zu

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.12.2001
MARIANNE BENTELI
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entscheiden; die Stellung des Direktors wird im Bereich der Zielsetzungsprozesse und
bei interdisziplinären Projekten aufgewertet. Mitte August wurden die bereinigten, per
1.1.2002 in Kraft tretenden Reglementsänderungen definitiv verabschiedet. Anfangs
Dezember bestellte der Bundesrat den neuen Stiftungsrat; dabei fiel auf, dass drei der
sieben Mitglieder des Leitenden Ausschusses nicht aus der Kulturszene, sondern aus
dem Management stammen. Der erst drei Jahre zuvor zur gründlichen Reorganisation
der Stiftung berufene Direktor, Bernard Cathomas, zog die Konsequenzen aus seiner
Niederlage im Strukturstreit und wechselte zu Beginn des Jahres als neuer Direktor von
Radio e Televisiun Rumantscha zur SRG. Bereits sein Vorgänger, Urs Frauchiger, hatte
darunter gelitten, dass der Spielraum eines Pro Helvetia-Direktors angesichts des
übermächtigen Stiftungsrats sehr eng ist; nach nur fünf Jahren hatte er 1997 sein Amt
zur Disposition gestellt. 35

Im Sommer 2000, als der Stiftungsrat der Pro Helvetia sehr kontrovers über eine
Neuausrichtung und Bereinigung der Strukturen diskutierte, hatte Nationalrat Zbinden
(sp, AG) eine Motion eingereicht, in welcher er eine stärkere Einflussnahme der
Bundesbehörden auf die Arbeit der Stiftung und allenfalls eine Neufassung des
gesetzlichen Auftrags verlangte. In seiner Antwort vom Herbst des gleichen Jahres
verwies der Bundesrat darauf, dass die Pro Helvetia eine autonome Stiftung der
Eidgenossenschaft ist, weshalb eine Einmischung des Bundes in die stiftungsinterne
Meinungsbildung grundsätzlich nicht opportun sei. Auf seinen Antrag – und weil die
Reform 2001 zum Abschluss gekommen war – überwies der Nationalrat den Vorstoss
lediglich als Postulat. 36

MOTION
DATUM: 18.03.2002
MARIANNE BENTELI

Als Nachfolger von Bernard Cathomas, der 2001 wegen mangelnder Kompetenzen
zurückgetreten war, wählte der Stiftungsrat der Pro Helvetia den Germanisten und
Musikjournalisten Pius Knüsel zum neuen Direktor der Kulturstiftung. Knüsel, der als
Favorit der radikaleren Reformer innerhalb des Stiftungsrates galt, erklärte, sein
primäres Ziel sei es, die begonnene Reform zu Ende zu führen. Die Pro Helvetia soll
nicht nur zur führenden «Kulturagentur» werden, welche die unterschiedlichen
Kulturakteure zu einer Art Netzwerk verbindet, sondern auch zu einer Vordenkerin der
nationalen Kulturpolitik. Insgesamt strebe er eine schlankere, aber effizientere
Institution an, die sich aktiver und offensiver verhalte, sich klarer profiliere als bisher
und sich gegen aussen auch besser darstelle. Zudem verlangte die Pro Helvetia mit
einer Eingabe substantiell mehr Geld vom Bund: Statt CHF 130 Mio. wie in der laufenden
Vierjahresperiode sollen es in der nächsten (2004-2007) CHF 180 Mio. sein. 37

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 20.09.2002
MARIANNE BENTELI

Anfangs Dezember nahmen Bundespräsident Couchepin und der Präsident der
Erziehungsdirektorenkonferenz den von einer Steuergruppe ausgearbeiteten Vorschlag
zu einem Kulturförderungsgesetz zur Kenntnis. Das neue Gesetz, das auf Art. 69 der
neuen Bundesverfassung beruht, soll den rechtlichen Rahmen für die bundesstaatliche
Kulturförderung bilden und die Abstimmung zwischen Bund und Kantonen – bei denen
die Kulturhoheit liegt – sowie Städten und Gemeinden erleichtern. Mit dem
Gesetzeswerk will man zudem bestehende Doppelspurigkeiten, wie sie etwa zwischen
dem Bundesamt für Kultur (BAK) und der Stiftung Pro Helvetia bestehen, so weit als
möglich eliminieren. Vorgesehen ist, dass der Bundesrat für jeweils vier Jahre
Schwerpunkte bei der Kulturförderung formuliert und diese mit entsprechenden
Kreditbegehren dem Parlament vorlegt. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2003
MARIANNE BENTELI

Die Stiftung Pro Helvetia (PH) beantragte für die Vierjahresperiode 2004-2007 knapp
CHF 180 Mio.; gut CHF 149 Mio. für die Erfüllung des gesetzlichen Mindestauftrags und
rund CHF 30 Mio. für fünf Schwerpunkte, bei denen sie in den nächsten Jahren klare
Akzente setzen wollte (Tanz, Film, neue Informations- und
Kommunikationstechnologien, Verständigung im Inland, interkultureller Dialog). Zur
geplanten Neuorientierung der PH siehe die Antwort des BR auf eine Frage Galli (cvp,
BE) (Frage 03.5182). In seiner Botschaft ans Parlament anerkannte der Bundesrat zwar
das überzeugende Programm der Stiftung, zeigte sich aber angesichts der schwierigen
Finanzlage nicht imstande, der Forderung nachzukommen. Mit einer Erhöhung um
CHF 7 Mio. (+5,5%) gegenüber der Vierjahresperiode 2000-2003 glich der
bundesrätliche Antrag knapp die aufgelaufene Teuerung aus. Deutlich kürzte die
Regierung vor allem das Begehren der Pro Helvetia beim gesetzlichen Mindestauftrag.
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Dafür sollten lediglich CHF 121 Mio. zur Verfügung stehen (eine Mio. mehr als 2000-
2003), ein klarer Fingerzeig an die Stiftung, die Verwaltungs- und Personalkosten,
welche rund 35 Prozent der Gesamtausgaben ausmachen, unter die 30%-Marke
hinunterzufahren. Der Bundesrat schloss auch nicht aus, dass es bei der PH künftig zu
einem Personalabbau kommen könnte oder dass Aussenstellen stillgelegt werden
müssten. Ganz strich der Bundesrat die Ausgaben für die Schwerpunkte Film und neue
Medien (zusammen CHF 4 Mio.); die Budgetposten Verständigung im Inland und
interkultureller Dialog kürzte er um CHF 1.3 resp. 4.3 Mio. Gesamthaft beantragte er
dem Parlament einen Finanzrahmen von 137 CHF Mio. 
Im Nationalrat, der das Geschäft als Erstrat behandelte, verlangte Pfister (svp, SG) im
Namen einer Mehrheit seiner Fraktion, den Kredit auf die für die Basisleistungen
notwendigen CHF 121 Mio. zu beschränken. Mit 110 zu 32 Stimmen übernahm die grosse
Kammer aber die Vorgabe des Bundesrates; der Ständerat folgte diskussionslos. 39

Mit einer Motion der WBK des Nationalrates wurde der Bundesrat beauftragt, für die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung der audiovisuellen Quellen in allen seinen
Zuständigkeitsbereichen entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung verwies auf das Engagement des Bundes in der Stiftung Schweizerisches
Filmarchiv, dem der Bund neben jährlichen Finanzhilfen von knapp CHF 2 Mio. das
Archivgebäude in Penthaz (VD) unentgeltlich zur Verfügung stellt, sowie im Verein
Memoriav, der für die Periode 2002-2006 mit jährlich CHF 3 Mio. aus den Budgets der
Bundesämter für Kultur und Kommunikation sowie des Schweizerischen Bundesarchivs
unterstützt wird. Ihrer Ansicht nach bilden das Bundesgesetz über die Landesbibliothek
und das Filmgesetz eine ausreichende rechtliche Grundlagen für die Gewährung von
Finanzhilfen; in der laufenden Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen werde zudem auch die Erhaltung von audiovisuellen Programmen geregelt.
Weil sich der Bundesrat vorbehalten wollte, das Thema allenfalls umfassender bei der
gesetzlichen Umsetzung des Kulturartikels der Bundesverfassung zu regeln, beantragte
er erfolglos Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat war der Auffassung, dass
gerade der Verein Memoriav eine klarere gesetzliche Grundlage brauche, um seine
Finanzierung über das Jahr 2006 hinaus sicherzustellen, und nahm den Vorstoss mit
deutlichem Mehr an. Der Ständerat teilte diese Auffassung und überwies die Motion
ebenfalls. 40

MOTION
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI

Ab dem Jahr 2005 überträgt die Pro Helvetia dem in Bundesbesitz befindlichen Istituto
Svizzero in Rom (ISR) per Leistungsauftrag die gesamte kulturvermittelnde Tätigkeit in
Italien. Das bisher von der Pro Helvetia betriebene Centro Culturale Svizzero (CCS) in
Mailand wird, wie dies bereits heute für den Kulturraum in Venedig der Fall ist, zu einem
Ableger des ISR. 
Bis Ende 2005 will die Pro Helvetia ihre Aussenstellen in Budapest, Prag und Bratislava
schliessen. Die Unterstützung von Projekten in diesen Ländern erfolgt künftig direkt aus
der Schweiz. Die Rolle als Brückenkopf nach Osteuropa übernimmt die Aussenstelle in
Krakau, die nach Warschau überführt werden soll. Das Desengagement der Pro Helvetia
in Italien und Osteuropa wurde mit dem Wunsch nach Kostensenkungen begründet.
Dafür will die Kulturstiftung mittelfristig vermehrt ausserhalb Europas aktiv werden.
Geplant ist der Aufbau von Verbindungsbüros, wie sie bereits in Kairo und Kapstadt
bestehen, in China, Indien und Lateinamerika. 41

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.10.2004
MARIANNE BENTELI

Mitten in den parlamentarischen Beratungen über den Voranschlag 2005 erschienen
Medienberichte zu einer von der Pro Helvetia unterstützten Ausstellung im Centre
Culturel Suisse in Paris, über deren Aussagekraft resp. Geschmacklosigkeit die
Meinungen weit auseinander gingen. In der Installation «Swiss-Swiss Democracy»
provozierte der Künstler mit kritischen Aussagen zum politischen System der Schweiz.
Noch bevor auch nur ein einziger Parlamentarier die Ausstellung in Augenschein
genommen hatte, sorgte diese für helle Aufregung im Bundeshaus. Im Ständerat befand
Bieri (cvp, ZG), diese Entgleisung verdiene eine Strafaktion, weshalb er beantragte, das
Budget 2005 der Pro Helvetia um eine Million Franken (von 34 auf 33 Mio) zu kürzen.
Die Vertreter der SP plädierten vergeblich dafür, nicht anhand des Budgets eine
kulturpolitische Debatte vom Zaun zu reissen, eine Haltung, die in der Folge auch
Finanzminister Merz übernahm. Der Antrag Bieri wurde mit 24 zu 13 Stimmen
angenommen. In der Differenzbereinigung hielt die kleine Kammer zweimal gegen die
Beschlüsse des Nationalrats an der Budgetkürzung fest, zuletzt sogar mit 23 zu 10
Stimmen. 42
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Der Nationalrat nahm die Angelegenheit gelassener. Vorerst mit 97 zu 85, dann etwas
zaghafter mit 89 zu 84 Stimmen widersetzte er sich einem Antrag aus der SVP, dem
Ständerat zu folgen. Für eine umfassende Kulturfreiheit und das entsprechende Mass
an Toleranz sprachen sich die Grünen, die SP und die FDP aus, wobei die freisinnigen
Abgeordneten zum Teil dennoch für die Budgetkürzung stimmten. Die CVP plädierte in
der Debatte für die Strafaktion, doch war auch hier die Haltung der Fraktion bei der
Abstimmung nicht einheitlich. In der Einigungskonferenz setzte sich ein
Kompromissantrag durch, die Mittel der Pro Helvetia zwar zu beschneiden, aber
lediglich um jene CHF 180'000, welche die Stiftung für die Ausstellung aufgewendet
hatte. Der Nationalrat stimmte mit 98 zu 82 Stimmen zu, der Ständerat lehnte mit 25 zu
18 Stimmen ab, womit es gemäss neuem Parlamentsgesetz nicht beim ursprünglichen
Antrag des Bundesrates, sondern bei der ständerätlichen Kürzung um CHF 1 Mio.
blieb. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2004
MARIANNE BENTELI

Zusammen mit dem Entwurf zum neuen Kulturförderungsgesetz gab der Bundesrat
auch die Revision des Pro Helvetia-Gesetzes in die Vernehmlassung. Hauptziel ist die
Modernisierung der Organisationsstrukturen der Stiftung. So soll der
überdimensionierte Stiftungsrat von 25-35 Mitgliedern auf 9 Personen verkleinert
werden und sich auf die strategische Leitung konzentrieren. Die Geschäftsstelle unter
der Führung eines Direktors oder einer Direktorin erhält als operativ leitendes Organ
hingegen mehr Handlungsspielraum; sie ist für die Umsetzung der vom Stiftungsrat
beschlossenen Strategien verantwortlich und entscheidet über alle Gesuche und
stiftungseigenen Vorhaben. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer gab der Bundesrat den Entwurf für ein Kulturförderungsgesetz (KFG) und
die Revision des Pro Helvetia-Gesetzes in die Vernehmlassung. Mit dem KFG, das den
seit 2000 geltenden «Kulturartikel» der BV praktisch umsetzt, will der Bund die
Partnerschaften mit den Kantonen, Gemeinden, Städten und Privaten stärken,
Schwerpunkte für die Kulturförderung bilden sowie Aufgaben und Zuständigkeiten der
verschiedenen Bundesakteure entflechten. So obliegt die Durchführung von
bedeutenden Kulturanlässen im Ausland (Veranstaltungskosten ab CHF 10'000) künftig
Pro Helvetia und nicht mehr dem EDA. Dieses zeichnet hingegen für kulturelle Anlässe
der diplomatischen Vertretungen im Ausland verantwortlich. Umgekehrt wirken das
Bundesamt für Kultur und Pro Helvetia bei der Ausbildung der Kulturattachés mit.
Zentrales Lenkungsinstrument der bundespolitischen Kulturpolitik bilden die
Vierjahrespläne: Der Bundesrat legt dem Parlament in diesem Rhythmus Rechenschaft
über seine Tätigkeit als Kulturförderer ab, und das Parlament entscheidet anschliessend
darüber, welche Schwerpunkte es in den darauf folgenden vier Jahren setzen will; dabei
stehen alle Bereiche der Kultur zur Disposition. Die grösste inhaltliche Änderung des
KFG bildet die gezielte Förderung der Breitenkultur. Der Bund verzichtet hingegen auf
die Unterstützung kultureller «Leuchttürme» (Kulturinstitutionen von nationaler
Bedeutung) wie das Zürcher Opernhaus oder das Paul-Klee-Zentrum in Bern, welche
weiterhin von den Kantonen und Gemeinden finanziert werden müssen. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Pro Helvetia zeigte sich mit der neuen Gesetzesvorlage zufrieden. Sie regle die
Strukturen besser und garantiere die Unabhängigkeit der Projekte; der Einfluss der
Politik in Personalfragen sei der Preis für das Engagement des Bundes. An ihrer
Jahresmedienkonferenz teilte die Stiftung mit, sie habe CHF 24.1 Mio., also 4% mehr an
Kulturbeiträgen ausbezahlt als 2004. Die in der letzten Budgetdebatte aufgrund der
Hirschhorn-Affäre verordneten Einsparungen von CHF 1 Mio. habe sie je hälftig bei den
Betriebskosten und bei der Kulturförderung vorgenommen. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit Ausnahme der SVP begrüssten die Parteien mehrheitlich die Stossrichtung des
KFG, übten aber in einzelnen Punkten massive Kritik: So forderte die CVP die
Bündelung der bundesstaatlichen Kulturförderung in einem unabhängigen
Kompetenzzentrum nach dem Modell des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und damit die faktische Abschaffung von
Pro Helvetia. FDP und die Linke hingegen wollten die Autonomie der Kulturstiftung
ausbauen. SP und Grüne verlangten – wie der Dachverband Suisseculture – ein
verbindlicheres Engagement des Bundes und eine bessere soziale Absicherung für
Kulturschaffende. Die Mehrheit der Kulturverbände befürchtete, dass die alle vier Jahre
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zu verabschiedenden Schwerpunktprogramme sowie deren Evaluation zu mehr
Bürokratie führten. Die Kulturbeauftragten der Kantone und Städte bedauerten die
fehlende Unterstützung der «Leuchttürme». 47

Im Herbst ernannte der Bundesrat den Berner Erziehungsdirektor Mario Annoni (fdp),
der nicht mehr für eine neue Legislaturperiode kandidierte, zum neuen Präsidenten
von Pro Helvetia und Nachfolger von Yvette Jaggi (sp, VD). Annoni ist Mitglied mehrerer
Stiftungsräte im Bereich Kultur und tritt sein Amt Anfang 2006 an. Die
Kulturschaffenden begrüssten seine Wahl. 48

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 10.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Vorjahr hatte das Parlament eine Motion für eine klarere gesetzliche Grundlage für
den Verein Memoriav überwiesen; Hauptziel von Memoriav ist die Verbesserung der
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung audiovisueller Dokumente der Schweiz, die
akut gefährdet sind. Im Frühjahr präsentierte der Bundesrat eine entsprechende
Vorlage, welche die Räte im Winter zusammen mit einem Zahlungsrahmen für
Finanzhilfen für die Jahre 2006-2009 in der Höhe von CHF 11.7 Mio. verabschiedeten.
 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Ziele der Totalrevision des Pro-Helvetia-Gesetzes fanden in der Vernehmlassung
rundherum Zustimmung. Die angestrebte Modernisierung und Straffung der nicht mehr
zeitgemässen Organisationsstrukturen wurde als notwendig und nützlich erachtet. Der
Bundesrat will die Autonomie der Pro Helvetia gegenüber dem
Vernehmlassungsentwurf weiter stärken, und dazu etwa die Wahl des Direktors und
der Fachkommissionen durch den Stiftungsrat und nicht durch den Bund vorsehen. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.07.2006
MARIANNE BENTELI

Nach einer längeren Vorlaufphase verabschiedete der Bundesrat im Frühsommer die
Entwürfe zu einem neuen Kulturförderungsgesetz und zu einem revidierten Pro-
Helvetia-Gesetz zuhanden des Parlaments. Mit diesen Rechtsgrundlagen wird eine klare
Aufgabenverteilung zwischen Bund, Kantonen und der Schweizer Kulturstiftung
angestrebt. Wegleitend dafür ist Art. 69 der Bundesverfassung, wonach die Kantone die
Kulturhoheit innehaben. Während das Bundesamt für Kultur (BAK) auf politischer Ebene
für die Formulierung der Schwerpunkte im Bereich der Kulturförderung zuständig sein
soll, wird Pro Helvetia vermehrt auf dem Gebiet der Kulturvermittlung und des
Kulturaustausches aktiv werden, im Speziellen auch im Ausland. Demgegenüber sollen
die Kantone und die Städte künstlerisches Schaffen in ihren jeweiligen
Verantwortungsbereichen direkt unterstützen. Auf Werkbeiträge von Pro Helvetia soll
hier künftig verzichtet werden. Im Rahmen dieser neuen Organisation soll eine
Finanzierungsbotschaft alle vier Jahre das Budget und die strategischen Schwerpunkte
der Kulturförderung des BAK, der Pro Helvetia sowie des zu gründenden
Schweizerischen Nationalmuseums festlegen. Definitiv verzichtet wurde im Entwurf des
Bundesrates auf die Unterstützung bedeutender kantonaler oder städtischer
Kultureinrichtungen (so genannte Leuchttürme) und auf Massnahmen zur Verbesserung
der sozialen Sicherheit der Kulturschaffenden. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2007
MARIANNE BENTELI

Im neuen Kulturkonzept des Bundes werden die Förderungsaktivitäten zwischen
Bundesamt für Kultur (BAK) und Pro Helvetia (PH) umverteilt. So wird sich künftig die PH
auf den Kulturaustausch in der Schweiz und im Ausland und auf die Vermittlung von
Kunst konzentrieren. Das BAK wird für die Ausrichtung von Preisen und Auszeichnungen
sowie für die Nachwuchsförderung zuständig sein. Zur Neugestaltung der PH gehört die
Beschränkung der Aufgaben des Stiftungsrats auf strategische Entscheide sowie die
Reduktion der Anzahl seiner Mitglieder von heute 25 auf 7 bis höchstens 9. Damit trug
der Bundesrat den Empfehlungen der parlamentarischen Verwaltungskontrolle
Rechnung. Der Entwurf zum revidierten PH-Gesetz respektiert im Übrigen die bisherige
Autonomie der Stiftung. Die PH zeigte sich in einer Stellungnahme zufrieden mit dem
Gesetzesentwurf und der Aufgabenteilung zwischen ihr und dem BAK. 52
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Für die Vierjahresperiode 2008–2011 hatte die Stiftung Pro Helvetia ein Budget von
143,8 Mio Fr. zur Erfüllung ihres Auftrags im In- und Ausland beantragt, was einer
Erhöhung um 6,8 Mio gegenüber dem Rahmenkredit für die Jahre 2004–2007
entsprochen hätte. Abgestimmt auf die Massnahmen des Entlastungsprogramms 2003
beantragte der Bundesrat einen Zahlungsrahmen von 135 Mio Fr. Im Nationalrat
unterstützte die Kommissionsmehrheit das höhere Begehren der Pro Helvetia. Gegen
den Willen des links-grünen Lagers und eines Teils der FDP-Fraktion wurde mit 90 zu
80 Stimmen aber ein Minderheitsantrag von Häberli-Koller (cvp, TG) angenommen, dem
Bundesrat zu folgen. Weitere Minderheitsanträge, die vor allem aus den Reihen der SVP
stammten und wie bereits in früheren Jahren eine massivere Kürzung des
Rahmenkredits verlangten, wurden abgelehnt. In der Gesamtabstimmung nahm der
Nationalrat den Bundesbeschluss mit 132 zu 41 Stimmen an. Der Ständerat genehmigte
diesen diskussionslos und einstimmig. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2007
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat befasste sich als erster mit dem vom Bundesrat 2007 vorgelegten
Entwurf für ein Kulturförderungsgesetz (KFG). Wegen der Parallelität der Geschäfte
beschloss die vorberatende Kommission, das ebenfalls zur Totalrevision stehende Pro-
Helvetia-Gesetz (PHG) ins KFG zu integrieren, wobei die Sprecherin im Nationalrat
deutlich machte, dass dieses Vorgehen nur im Sinn einer Einheit der Materie zu sehen
sei und keinesfalls eine Schmälerung der Autonomie der Pro Helvetia bezwecke.
Für das KFG stellte die SVP einen Nichteintretensantrag, für das PHG einen
Rückweisungsantrag an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Gesetz auf der Basis des
bisherigen Gesetzes zu gestalten; zudem seien die Verwaltungskosten der Pro Helvetia
massiv zu reduzieren, die Auslandsvertretungen nicht weiter auszubauen und die
Rekursmöglichkeiten der Gesuchsteller auf das Notwendigste zu beschränken. Für ihre
Ablehnung machte sie geltend, mit dem KFG werde die Grundlage für eine
„Staatskultur“ gelegt, die sich einseitig an gewissen politischen und gesellschaftlichen
Modellen orientiere, konkret an den Idealen der 68er-Generation mit ihren
Vorstellungen von Multikulturalität, Gleichstellung und nachhaltiger Entwicklung. Kunst
sei dort zu fördern, wo sie entstehe, nämlich in den Kantonen und Gemeinden, weshalb
der allgemeine Verfassungsauftrag genüge und es kein eigenständiges Gesetz brauche.
Beim PHG bemängelte sie vor allem, dass die „Volkskultur“ nicht mehr im Entwurf
figuriere, weshalb es besser wäre, beim heutigen Gesetz zu bleiben, welches diese
explizit erwähne. Die Kommissionssprecher machten allerdings darauf aufmerksam,
dass dies keinesfalls zutreffe; im Gegenteil, in der Kommission seien fast alle Anträge
der SVP auf Einbezug der Volkskultur genehmigt worden. 
Die Verfechter der neuen Kulturgesetzgebung – ausser der SVP die Vertreter aller
Parteien – vertraten die Auffassung, Kultur sei ein wichtiges Element der
Identitätsbildung in einem föderalistisch organisierten Land mit unterschiedlichen
Landessprachen. Gerade zur Überwindung der Sprachgrenzen sei eine Förderung durch
den Bund zentral. Kultur nehme wie ein Seismograph die unterschwelligen Bewegungen
innerhalb der Gesellschaft auf, verbinde Tradition mit Zukunft und zeuge vom Geist
einer Epoche. Zudem präge das kulturelle Schaffen ganz wesentlich die Sicht des
Auslandes auf die Schweiz und sei ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor und
ein wichtiger Standortvorteil. Betont wurde aber auch die Bedeutung der
Unabhängigkeit der Pro Helvetia. Im Forschungsbereich begnüge sich der Staat
ebenfalls damit, wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, ohne auf die Inhalte
Einfluss zu nehmen. 
Bundesrat Couchepin sparte nicht mit Kritik an der Arbeit der Kommission. Die
Vermengung der Kompetenzen von BAK und Pro Helvetia führe zu einem Verlust von
Know-how; durch die Verschiebung der Nachwuchsförderung vom BAK zur Pro Helvetia
müsse diese neue Strukturen ausbilden, die im BAK seit Jahren bestens funktioniert
hätten. Die Übertragung der Organisation von kulturellen Veranstaltungen mit
nationaler Ausstrahlung an die Pro Helvetia berge die Gefahr einer Politisierung der
Stiftung, da diese damit eine strategische Rolle erhalte, die der Bundesrat eigentlich
sich selber vorbehalten wollte. Anstatt dass mit dem vorgesehenen vierjährigen
Rahmenkredit Ruhe einkehre, werde es weiterhin zum üblichen Geplänkel in der
Budgetberatung kommen, weil einer Gruppe im Parlament der eine oder andere
Entscheid der Pro Helvetia nicht passe. Er bezweifelte auch die Tauglichkeit des von
Kulturorganisationen geforderten und von der Kommission eingefügten „Kulturrats“,
welcher ohne eigene Budgetverantwortung den Bundesrat beraten soll. Mit all diesen
von der Kommission beantragte Änderungen werde nur ein ineffizienter
Kompetenzenwirrwar provoziert. Zudem würden diese Korrekturen des
bundesrätlichen Vorschlags jährliche Mehrkosten von rund 18 Mio Fr. auslösen.
Dennoch sprach er sich für Eintreten aus, hatte auch nichts gegen die vorläufige
Zusammenführung von KFG und PHG, drückte aber die Hoffnung aus, dass der
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Ständerat, falls der Rat an den Änderungsvorschlägen der Kommission festhalten sollte,
den Entwurf nachbessern werde. Eintreten wurde mit 122 zu 52 Stimmen beschlossen.
In der Detailberatung kam zwar eine gewisse Unzufriedenheit über die Vorlage zum
Ausdruck, dennoch wurden nur zwei Minderheitsanträge angenommen, ansonsten
folgte der Nationalrat mit geringen, in erster Linie redaktionellen Änderungen seiner
Kommission. Bei der Einleitung setzte sich mit 94 zu 82 Stimmen ein von der FDP, der
SVP und einem Drittel der CVP unterstützter Antrag Wasserfallen (fdp, BE) durch, bei
der Fassung des Bundesrates zu bleiben, wonach dieser lediglich die Durchführung der
Kulturförderung übernimmt; die Mehrheit der Kommission wollte dem Bundesrat eine
aktivere Rolle übertragen und hier neben der Kunst auch die Unterstützung der
Kulturschaffenden und der Nachwuchsausbildung explizit erwähnen. Ein Antrag
Freysinger (svp, VS), anstatt des Begriffs, dass der Bundesrat den Austausch zwischen
den kulturellen und sprachlichen Minderheiten fördert, nur den Austausch über die
Sprachgrenzen festzuschreiben, da sonst auch kulturelle Ghettos unterstützt werden
müssten, was deren gesellschaftlicher Integration hinderlich wäre, wurde dagegen mit
121 zu 53 Stimmen abgelehnt. Ein weiterer Antrag aus der SVP, welcher die nach der
Vernehmlassung fallen gelassenen „Leuchttürme“, d.h. Institutionen, die nicht im
Kompetenzbereich des Bundes liegen, aber doch eine grosse Ausstrahlung haben
(Opernhäuser, Museen etc.), sowie „anerkannte Kompetenzzentren“ wieder in die
Vorlage einzubeziehen, wurde aus Kostengründen – und weil man der SVP in diesem
Bereich nicht unbedingt lautere Absichten unterstellte, da dies ja auch eine
Unterstützung der von ihr vehement bekämpften „elitären“ Kultur sein könnte – mit 110
zu 63 Stimmen verworfen. Während Anträge der Ratslinken, den sozialen Schutz der
Kunstschaffenden insbesondere bei der Altersvorsorge klar festzuschreiben von fast
allen bürgerlichen Vertretern abgelehnt wurden (die Ausnahmen stammten aus der
CVP), nahm die grosse Kammer mit 101 zu 77 Stimmen einen Antrag Bortoluzzi (svp, ZH)
an, wonach der Bund von seinen Unterstützungsbeiträgen einen Anteil an die
Vorsorgeeinrichtung der Kunstschaffenden überweist. 54

Im März setzte der Nationalrat die Detailberatung des Entwurfs für ein
Kulturförderungsgesetz (KFG) fort. Ein Antrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) setzte
sich für die Verankerung der Förderung der musikalischen Bildung ein und wurde mit
89 zu 80 Stimmen angenommen. Unterstützung erhielt der Antrag von der Ratslinken
und einer beinahe geschlossenen CVP. Der Nationalrat lieferte mit diesem Entscheid
bereits eine erste Antwort auf das Anliegen der Volksinitiative „jugend + musik“, welche
Ende des Vorjahres mit über 150'000 Unterschriften eingereicht worden war.
Minderheitsanträge der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) blieben
beinahe ausnahmslos chancenlos. So lehnte der Nationalrat unter anderem die
Minderheitsanträge Pfister (svp, SG) ab, welche die Bekämpfung des Illetrismus und die
Förderung des Lesens sowie die Unterstützung der Fahrenden nicht im KFG verankern
wollten. Ebenso deutlich abgelehnt wurde ein Minderheitsantrag aus den Reihen der
SP, welcher den Bund bei seinen Entscheiden zu Schwerpunkten der Kulturförderung
und Finanzierung zur vermehrten Absprache mit den Kantonen, Städten und
Gemeinden verpflichten wollte. Mit 94 zu 70 Stimmen angenommen wurde hingegen ein
Minderheitsantrag aus dem bürgerlichen Lager, welcher sich gegen die Einführung eines
Kulturrates stellte, der den Bundesrat bei den Beratungen zu kulturpolitischen Belangen
unterstützen sollte. SVP, FDP, BDP, EVP und eine starke Minderheit der CVP
unterstützten den Antrag. Da der Nationalrat die Integration des Pro-Helvetia-Gesetzes
(PHG) in das neue KFG im Vorjahr bereits beschlossen hatte, beschäftigte er sich in der
Detailberatung auch mit diesen Regelungen. Wie auch im ersten Teil der Beratung des
KFG wurde eine Vielzahl formeller Anträge der WBK-NR diskussionslos angenommen.
Die Anliegen zweier SVP-Minderheitsanträge, welche im sieben- bis neunköpfigen
Stiftungsrat einen Sitz für einen Vertreter der Volkskultur reservieren und eine
angemessene Repräsentation der Sprachgruppen gewährleistet haben wollten, wurden
als nicht umsetzbar erachtet und von einer Mehrheit abgelehnt. Vom bürgerlichen
Lager deutlich abgelehnt wurde des Weiteren ein Minderheitsantrag Gilli (gp, SG),
welcher Kultur- und Kunstpreise von der Steuer befreien wollte. 55
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Der Ständerat trat als Zweitrat ohne Gegenstimme auf die Vorlage ein. Er folgte dem
Nationalrat und sprach sich ebenfalls für die Zusammenlegung des KFG und des PHG
aus. Der Ständerat schuf jedoch verschiedene Differenzen zum Nationalrat; die meisten
betrafen die Stiftung Pro Helvetia. Der Artikel 8a, welchen der Nationalrat in der
vorjährigen Detailberatung eingeführt hatte und welcher festlegt, dass der Bund von
den Unterstützungsbeiträgen einen von ihm festgelegten prozentualen Betrag an eine
gebundene Vorsorgeeinrichtung des Empfängers zu entrichten hat, fand zwar auch im
Ständerat eine Mehrheit. Auf Wunsch des Bundesrates beschloss der Ständerat aber
eine andere Formulierung, welche ergänzend zum Bund auch Unterstützungsbeiträge
von Pro Helvetia erwähnt. Zweitens beschloss der Ständerat mit 22 zu 17 Stimmen, die
Ausrichtung der Stiftung auf die Förderung der Kunstvermittlung und des künstlerische
Schaffens sowie auf die Unterstützung des Kulturaustausches zu beschränken. Die
Nachwuchsförderung, die Unterstützung von Anlässen und Projekten von nationaler
Bedeutung sowie die musikalische Bildung wollte er nach wie vor dem Bundesamt für
Kultur (BAK) überlassen. Drittens lehnte der Ständerat im Gegensatz zum Nationalrat
eine direkte Koordination der Stiftung mit dem EDA bei kulturellen Anlässen im Ausland
ab. Der Ständerat folgte dabei seiner Kommission, welche sich einstimmig für diese
Regelung gemäss Bundesrat ausgesprochen hatte. Eine letzte grössere Differenz
bezüglich Pro Helvetia schuf der Ständerat bei der Festlegung der strategischen Ziele.
Während der Nationalrat diese durch den Stiftungsrat festlegen lassen wollte, beschloss
der Ständerat, diese Kompetenz dem Bundesrat zu überlassen. Eine weitere Differenz
entstand, weil der Ständerat nur Projekte unterstützen lassen wollte, welche den
Zugang zur Kultur erleichtern, während der Nationalrat auch den Zugang zur Volkskultur
auf diese Weise vereinfachen wollte. 56
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In der Herbstsession ging das Geschäft zur Differenzbereinigung an den Nationalrat.
Auf Anraten der Kommission beschloss er diskussionslos, Pro Helvetia in den Artikel 8a
aufzunehmen. Bei den restlichen drei Differenzen hielt er jedoch an seiner Position
fest. Bezüglich der Zuständigkeiten des BAK und der Stiftung präsentierte der Ständerat
daraufhin einen Kompromissvorschlag. Die Nachwuchsförderung solle in die Kompetenz
der Stiftung fallen, die musikalische Bildung jedoch dem BAK unterstellt bleiben.
Zusätzlich einigte sich der Ständerat darauf, dass besonders innovative Projekte, die
sich dazu eignen, neue kulturelle Impulse zu schaffen, in den Zuständigkeitsbereich von
Pro Helvetia fallen sollen. Er stellte sich jedoch erneut gegen eine direkte Koordination
von EDA und Stiftung und hielt daran fest, dass der Bundesrat die strategischen Ziele
der Stiftung festlegen sollte. Zu letzterem räumte er jedoch ergänzend ein, dass der
Bundesrat dabei die operative und künstlerische Freiheit von Pro Helvetia zu beachten
habe. Ebenfalls in der Wintersession befasste sich der Nationalrat erneut mit dem
Geschäft. Er stimmte dem ständerätlichen Kompromissvorschlag betreffend der
Zuständigkeiten von BAK und Stiftung zu und fand auch eine Mehrheit für den Vorschlag
des Ständerates zu der strategischen Zielsetzung durch den Bundesrat. Gegen letzteres
votierten im Nationalrat noch immer die Grünen und die SVP. Ebenfalls angenommen
wurde die neue Formulierung der WBK-NR, welche davon absah, die Stiftung und das
EDA bei Aktivitäten im Ausland auf die gleiche Hierarchiestufe zu stellen. Schlussendlich
stimmte der Nationalrat mit Opposition der SVP auch für die Entfernung des Begriffes
der Volkskultur aus dem Gesetz und folgte somit dem Ständerat. Dies geschah auf
Empfehlung der WBK-NR, welche zur Meinung gelangt war, dass eine künstliche
Unterscheidung von Kultur und Volkskultur schlussendlich das Gegenteil dessen
bewirken könnte, was die Antragssteller ursprünglich geplant hatten. Das bereinigte
Geschäft ging am 11. Dezember 2009 in die Schlussabstimmung. Während der Ständerat
dem neuen Gesetz einstimmig zustimmte, wurde es im Nationalrat unter Opposition
der SVP angenommen. 57
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Ein Jahr nach der Ratifikation der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen präsentierte die Schweizerische Koalition für
kulturelle Vielfalt zusammen mit der Schweizerischen UNESCO-Kommission in einem
Expertenbericht Vorschläge zur Umsetzung der Konvention. Die Experten empfahlen
unter anderem mehr Literatur- und Landessprachenunterricht an den Schulen,
verstärkte musikalische Erziehung und eine „professionelle“ Filmförderung. Das Papier
plädierte zudem für eine stärkere Position und breitere Finanzierung der Stiftung Pro
Helvetia. 58
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Im August des Berichtsjahres eröffnete das eidgenössische Departement des Innern das
Anhörungsverfahren zur Kulturbotschaft 2012-2015, welche gemäss dem im Vorjahr
verabschiedeten Kulturförderungsgesetz neu die Steuerung der eidgenössischen
Kulturförderungsgelder regeln soll. Neben den benötigten finanziellen Mitteln definiert
die Botschaft des Bundesrates auch die strategische Ausrichtung der Kulturförderung
für die alten und neuen Förderungsbereiche der Kulturinstitutionen des Bundes und
umschreibt die Kulturförderung so erstmals als eigenständigen Politikbereich.
Schwerpunkte plant der Bundesrat in der Förderung des Zugangs zur Kultur und der
Bewahrung und Entwicklung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt. Die
eidgenössischen Kulturinstitutionen werden sich in der ersten vierjährigen
Kreditperiode erstmals gemeinsam mit zwei transversalen Themen auseinandersetzen.
Das erste dieser Projekte, „Kultur Digital“, soll die Auswirkungen der fortschreitenden
Digitalisierung auf Kulturproduktion, -vermittlung und -rezeption aufzeigen. In diesem
Zusammenhang lancierte Pro Helvetia zusammen mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
im Herbst das Projekt „GameCulture“, welches unter anderem vorsieht, die Entwicklung
„künstlerisch anspruchsvoller“ Videospiele zu unterstützen. Das Projekt „Lebendige
Traditionen“ will die kulturellen Traditionen der Schweiz aufrechterhalten und stützt
sich dabei auf die im 2008 unterzeichneten UNESCO-Konventionen zur Förderung der
kulturellen Vielfalt und Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Zusammen mit der
Botschaft sollen dem Parlament insgesamt acht Kreditbeschlüsse in einer Gesamthöhe
von 632,7 Mio Fr. unterbreitet werden, was dem bisherigen Kreditvolumen entspricht. 59
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Im Februar richtete der Bundesrat die Botschaft zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2012–2015 an die Räte, die diese in der Herbstsession des Berichtsjahrs
verabschiedeten. Beantragt wurden acht Kredite über eine Gesamthöhe von 637,9 Mio.
CHF zugunsten des Heimatschutzes und der Denkmalpflege, des Kulturgütertransfers,
des Films, der Landessprachen, des Bundesamts für Kultur (BAK), der Stiftung Pro
Helvetia, der Nationalmuseumsgruppe und der Nationalphonothek. Beide Räte
beschlossen Eintreten ohne Gegenantrag. Die Kommission für Bildung und
Wissenschaft (WBK-SR) schlug dem Ständerat als Erstrat einstimmig weitere Ausgaben
in der Höhe von 50,6 Mio. CHF vor. Begründet wurde diese Empfehlung unter anderem
mit dem Hinweis, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Kulturförderung mit
total 2,24 Mio. CHF nur 0,43% des BIP betragen und an Bundesmitteln lediglich 0,4
Prozent aus dem Gesamthaushalt in die Kultur fliessen. Die zusätzlichen Mittel sollten
dabei an den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die Filmförderung, das BAK sowie
die Stiftung Pro Helvetia gehen. Die Hälfte der Kredite, die knapp 3 Mio. CHF für den
Kulturgütertransfer sowie die Mittel zugunsten der Sprachförderung, der
Schweizerischen Landesphonothek und die Institutionen des Schweizerischen
Nationalmuseums, wurden problemlos gesprochen. Die restlichen vier
Kulturkreditvorlagen, tangiert durch die zusätzlich beantragte Mittelerhöhung, erfuhren
Abänderungen, die im Folgenden besprochen werden.
Für den Heimatschutz und die Denkmalpflege, die der Bund und die Kantone gemäss
NFA als Verbundaufgabe wahrnehmen, hatte der Bundesrat einen Rahmenkredit von 85
Mio. CHF vorgeschlagen. Die ständerätliche WBK machte eine grosse Differenz
zwischen dem Mittelbedarf für den Denkmalschutz und den nach Einführung des NFA
dafür budgetierten Bundesgeldern aus. Da diese sich in den letzten Jahren regelmässig
als ungenügend erwiesen hätten, veranschlagte sie eine Erhöhung des Etats um 20 Mio.
CHF, vor allem zugunsten der Denkmalpflege. Einstimmig winkte die Kleine Kammer den
erhöhten Rahmenkredit durch. Im Nationalrat veranlasste eine starke links-grüne
Kommissionsminderheit gar die Aufstockung um 30 Mio. auf insgesamt 125 Mio. CHF.
Auf Betreiben seiner Fiko widersetzte sich der Ständerat dem Nationalrat in der
Differenzbereinigung. Worauf Letzterer die bescheidenere Mittelerhöhung knapp
akzeptierte.
Für die Filmförderung wollte die WBK-SR den vom Bundesrat vorgesehenen
Rahmenbetrag um weitere 10 Mio. auf 158 Mio. CHF aufstocken. Den zusätzlichen
Mittelbedarf sah sie durch die Übertragung der projektbezogenen Filmförderung von
Pro Helvetia an das BAK, durch steigende Ausgaben bei der erfolgsabhängigen
Filmförderung (Succès cinéma) und die geplanten Unterstützungsleistungen für die
Umstellung kleiner Kinos auf die digitalisierte Projektion begründet. Widerspruch
erfuhr das Ansinnen erneut von Mitgliedern der Fiko. Es wurde darauf hingewiesen,
dass das Wachstum der Bundesausgaben unter Beachtung der Schuldenbremse derzeit
höchstens drei Prozent betragen dürfte, sich die diskutierten Ausgaben für den
Kulturbereich aber im Rahmen von acht Prozent bewegten, ohne in anderen
Ausgabenbereichen kompensiert zu werden. Mit 26 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung
wurde die Teilvorlage aber im Sinn der WBK-SR angenommen. Auf Antrag einer
linksgrünen Kommissionsminderheit, die durch jeweils starke CVP- und FDP-
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Mehrheiten unterstützt wurde, folgte der National- dem Ständerat.
Zum Zahlungsrahmen für die vom BAK ausgerichteten Finanzhilfen, den die WBK-SR um
weitere 12 Mio. auf 112 Mio. CHF erhöhen wollte, lagen dem Erstrat drei
Minderheitsanträge vor. Dabei waren die Ständeräte sich sowohl uneinig über die Höhe
allfälliger Mehrausgaben als auch über deren potenzielle Adressaten. Keiner der
Vorschläge, darunter ein Unterstützung des Alpinen Museums in Bern, war
mehrheitsfähig. Dem Zweitrat lagen zum BAK-Zahlungsrahmen sechs
Minderheitsanträge vor. Zu den bereits im Ständerat vorgebrachten Anliegen gesellte
sich neben weiteren ein Finanzierungsbegehren für die in Basel domizilierte Stiftung
Sportmuseum Schweiz. Durchzusetzen vermochten sich mit deutlicher Unterstützung
auch des bürgerlichen Lagers die Anträge zugunsten des Sport- sowie des Alpinen
Museums. Das dermassen abgeänderte Teilgeschäft wurde schliesslich auch vom
Ständerat deutlich angenommen.
Mit der Aufgabenverschiebung zwischen dem BAK und Pro Helvetia übernahm letztere
mit der Fotografie- und Nachwuchsförderung sowie der Kulturvermittlung zusätzliche
Pflichten in der Kulturförderung. Deshalb beantragte die WBK-SR ihrem Rat die
Erhöhung des vom Bundesrat vorgesehenen Zahlungsrahmens um 8,6 Mio. auf 149 Mio.
CHF. Der Kommissionsantrag setzte sich denkbar knapp, mit 19 zu 18 Stimmen, gegen
den Vorschlag des Bundesrats durch. Der Nationalrat hingegen bevorzugte den
moderateren Zahlungsrahmen des Bundesrats. In der Differenzbereinigung entschied
der Ständerat erneut äusserst knapp. Er schloss sich nun aber mit 18 zu 17 gegen seine
Kommission, die Festhalten empfohlen hatte, dem Nationalrat an. Angenommen wurde
die Teilvorlage schliesslich mit 23 zu zehn Stimmen bei vier Enthaltungen. 60

Im Rahmen der Kulturbotschaft 2012-2015 erfuhr auch die Pro Helvetia einige
Veränderungen im Sinne einer Aufgabenverschiebung. Allerdings geriet die Stiftung
nicht deswegen in die Schlagzeilen. Für grosses Aufsehen sorgte vielmehr ihr Direktor
Pius Knüsel. Er stellte als Mitautor des Buches „Der Kulturinfarkt“ die gesamte
schweizerische Kulturpolitik in Frage. Für besonderen Zündstoff sorgte seine Aussage,
die Anzahl an Theatern, Museen, Bibliotheken, Konzerthäusern etc. sei zu halbieren.
Dies sei nötig, da die staatliche Kulturförderung versagt habe, indem sie zu oft an der
tatsächlichen Nachfrage des Publikums vorbei fördere, so die These Knüsels. Schon
kurz nach Erscheinen des Buches distanzierte sich der Stiftungsrat der Pro Helvetia von
den Aussagen Knüsels, stellte dessen Leistungen als Direktor der Stiftung jedoch
keineswegs in Frage. Trotzdem gab Knüsel knapp zwei Monate später sein Amt ab,
worauf im Oktober des Berichtjahres bekannt wurde, dass Andrew Holland das Amt neu
übernehmen würde. 61
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Zu Beginn des Berichtsjahres zogen die Aargauer und die Luzerner Zeitung Bilanz aus
dem einjährigen Bestehen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) und liessen dabei
verschiedene Kulturverbände zu Wort kommen. Heinrich Gartentor, Präsident des
Berufsverbandes der bildenden Künstlerinnen und Künstler (Visarte) bedauerte, dass
die visuelle Kunst durch die Reorganisation der Kulturförderpolitik über einen Viertel
ihrer Fördergelder verloren habe. Ebenfalls ungerecht behandelt fühlte sich in dieser
Hinsicht der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA). Die zeitgenössische
Architektur und Baukultur finde gar keine Berücksichtigung im KFG. Auf der anderen
Seite zeigten sich die Autoren der Schweiz (ADS) grundsätzlich zufrieden. Der Literatur-
und Leseförderung werde in der Kulturbotschaft eine wichtige Rolle zugeschrieben.
Nichtsdestotrotz seien die Mittel für eidgenössische Literaturpreise zu knapp
bemessen. Positiv bewerteten hingegen Pro Helvetia und das Bundesamt für Kultur
(BAK) das neue Gesetz. Hervorgehoben wurden insbesondere die verstärkten
Bemühungen zur Schaffung einer engen Zusammenarbeit zwischen Verbänden und den
verschiedenen Verwaltungsebenen sowie die Möglichkeit einer ganzheitlichen
Laufbahnförderung in allen Sparten. 62
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Um die Jahresmitte äusserten die Betreiber von rund 100 alternativen Kunsträumen,
den sogenannten Off-Spaces, die Kunstschaffenden ausserhalb von Mainstream-
orientierten Galerien und Kunsthäusern eine Bühne bieten, Kritik am neuen
Kulturförderungsgesetz (KFG). Seit Pro Helvetia die Förderung der freien Szene
übernommen habe, werden keine Preise mehr für Kunsträume vergeben. Das von Pro
Helvetia im Gegenzug eingeführte Förderprogramm „Nachwuchsförderung visuelle
Kunst“, das Off-Spaces und kleinen bis mittleren Kulturinstitutionen offen steht, findet
in der Szene wenig Anklang. Aufgrund der bürokratischen Vorgaben seien viele Künstler
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von der Förderung ausgeschlossen, da sie mit ihrer Kunst von Ort zu Ort ziehen würden.
Die freien Kunstschaffenden schlossen sich daraufhin zur „Charta 2016“ zusammen und
forderten für die Kulturbotschaft 2016-2019 eine finanzielle Unterstützung der
Kunsträume im Umfang von CHF 1 Mio. Mit ihrer Petition „Hundert Räume geben mehr
Licht als ein Leuchtturm“ forderten freie Künstler und Kuratoren mehr (finanzielle)
Anerkennung für die Alternativkultur. 63

Die Volkskultur geniesse steigende Wertschätzung, gab sich Albert Vitali (fdp, LU),
neuer Präsident der Interessengemeinschaft Volkskultur Schweiz (IGVS), überzeugt.
Nationalrat Vitali ist Mitglied der parlamentarischen Gruppe „Volkskultur und
Volksmusik“, die bis anhin bei ca. 50 bürgerlichen Parlamentariern auf Anklang stiess
und im Berichtsjahr auf sich aufmerksam machte, indem mehrere ihrer Mitglieder in
Trachten gekleidet zur Herbstsession erschienen. Bereits im Februar schloss die seit
dem neuen Kulturförderungsgesetz (KFG) für die Nachwuchsförderung verantwortliche
Pro Helvetia mit der IGVS eine Leistungsvereinbarung ab, wonach die Unterstützung von
an den Nachwuchs gerichteten Projekten der Volkskulturverbände direkt über den IGVS
erfolgen soll. Zu diesem Zweck schuf Pro Helvetia einen Volkskulturfonds, den die
Stiftung in einer dreijährigen Pilotphase alljährlich mit CHF 100'000 speist. 64
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Im Rahmen der Beratungen zur Kulturbotschaft 2016–2020 nahm der Nationalrat
Kenntnis von der Petition "Hundert Räume geben mehr Licht als ein Leuchtturm",
welche vom Bund finanzielle und strukturelle Unterstützung für selbstorganisierte
Kunstäume forderte. Bereits 2014 hatte sich die WBK-SR negativ zum Ansinnen
geäussert, obwohl sie den unabhängigen Kunsträumen einen wichtigen Stellenwert in
der Kunst einräumte. Man wolle jedoch zuerst die Ergebnisse des 2013 von Pro Helvetia
gestarteten Projektes abwarten, welches mit einem Budget von CHF 200'000 unter
anderem Beiträge an Kunsträume vergibt. Gegen die von Pro Helvetia beschlossenen
Förderprogramme hatte sich seit deren Lancierung Widerstand bei den freien
Kunstschaffenden geregt, welche eine Benachteiligung der alternativen Kunstszene
befürchteten. Im Anschluss an die Stellungnahme der Kommission hatte der Ständerat
der Petition keine Folge gegeben. Daraufhin schrieb der Nationalrat die Petition auf
Anraten seiner Kommission in der Sommersession 2015 ohne Antrag ab. 65
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Im Parlament war die Kulturbotschaft 2016–2020 weniger umstritten als die
Vernehmlassungsergebnisse des Vorjahres vermuten liessen – gemäss der NZZ waren
die Debatten gar "andächtig ruhig wie in einem Museum". National- und Ständerat
zeigten sich durchgehend einig, schätzten die vorliegende Botschaft grossmehrheitlich
als ausgewogen ein und schickten keinen der zehn beratenen Entwürfe in die
Differenzbereinigung. Während jedoch die bundesrätlichen Beschlüsse zu den
Zahlungsrahmen in den Bereichen Film (CHF 253,9 Mio.), Kulturgütertransfer (CHF 3,9
Mio.), Heimatschutz und Denkmalpflege (CHF 132,6 Mio.), Nationalmuseum (CHF 160,6
Mio.), Sprachen und Verständigung (CHF 75,5 Mio.), Schweizerschulen im Ausland (CHF
110,1 Mio.) sowie für Pro Helvetia (CHF 210,9 Mio.) im Parlament eine Mehrheit fanden,
wich das gesetzgebende Organ betreffend Finanzhilfen des BAK leicht vom Entwurf des
Bundesrates ab. In letzterem Bereich beschloss der erstberatende Ständerat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit eine Aufstockung der Mittel für Museen und
Sammlungen um CHF 3 Mio. zur Förderung der Chancengleichheit bei der
Mittelvergabe. Erfolglos wehrten sich bürgerliche Parlamentarier – und dabei in erster
Linie und grossmehrheitlich SVP-Vertreter – gegen die Aufstockung der gesamten Mittel
um 3,4% im Vergleich zur Kulturbotschaft 2012–2015; entsprechende Minderheiten
Germann (svp, SH) und Müri (svp, NR) mit dem Antrag auf Rückweisung und Plafonierung
der Mittel auf dem Stand der Vorperiode wurden in beiden Räten deutlich abgelehnt.
Dasselbe Schicksal ereilte in der Kantonskammer ein Rückweisungsantrag Föhn (svp,
SZ), welcher mit der Kulturbotschaft eine Zentralisierung der Kulturförderung
befürchtete und dem Antrag der Minderheit Germann (svp, SH) unterlag. In seinen
ausführlichen Stellungnahmen machte Bundesrat Berset unter anderem deutlich, dass
es hier in erster Linie um eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen
Entscheidungsebenen gehe und keinesfalls um eine Bevormundung aus Bundesbern.
Weitere Rednerinnen und Redner rechtfertigten die Mittelerhöhung ferner mit der
Ausweitung der Kulturförderung auf zusätzliche Bereiche, die zum einen auf in der
Zwischenzeit vom Parlament gefasste Beschlüsse zurückgehen, denen zum anderen
jedoch auch ein Verfassungsauftrag zugrunde liegt: So soll mit der Kulturbotschaft der
im Jahr 2012 angenommene Gegenvorschlag zur Volksinitiative "jugend+musik"
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umgesetzt werden. Die entsprechende Änderung des Kulturförderungsgesetzes
passierte den Ständerat mit 39 zu 6 und den Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen in der
Sommersession relativ unproblematisch. Dass die Kultur auch in finanziell
angespannten Zeiten etwas kosten darf – und dabei sogar noch etwas mehr im
Vergleich zur vergangenen Vierjahresperiode – stiess in den Medien auch auf negative
Resonanz. Als Sprachrohr der Ostschweiz freute sich hingegen das St. Galler Tagblatt
(SGT): Von den zusätzlichen CHF 3 Mio. für Museen und Sammlungen sollen auch solche
Institutionen profitieren, die bis anhin noch nicht in den Genuss von Fördergeldern
gekommen sind. Die Vergabe der Gelder soll neu nach klar festgelegten Kriterien
erfolgen. Das SGT rechnete der Stiftsbibliothek St. Gallen hier künftig grosse Chancen
für finanzielle Unterstützung ein. 66

Im März 2015 beauftragte Jacqueline Fehr (sp, ZH) den Bundesrat mit der Erstellung
eines Berichtes, in welchem dieser das Potenzial der Schweizer Game-Industrie für
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft aufzeigen solle. In erster Linie solle geklärt
werden, in welchem Rahmen politische Einflussnahmen innerhalb des
Entwicklungsprozesses in dieser Branche greifen sollen. Zudem sollen internationale
Vergleiche – insbesondere mit Kleinstaaten wie den Niederlanden oder auch den
skandinavischen Ländern sowie Deutschland und Kanada – dabei helfen, die Situation in
der Schweiz richtig einordnen zu können. 
Auch wenn Pro Helvetia mit der Schwerpunktsetzung im Bereich der "digitalen Kultur"
in den vergangenen Jahren massiv dazu beigetragen habe, dass die Schweizer
Produktionen mitunter auch mit internationalen Auszeichnungen überhäuft wurden,
fehle es im internationalen Vergleich noch immer an zusätzlicher Förderung und
Investitionsanreizen. Daher müsse man sich diesbezüglich zunächst mit Fragen
auseinandersetzen, welche sich unter anderem auch auf standort-, bildungs- oder
steuerpolitische Bereiche beziehen.
Der Bundesrat beantragte dem Nationalrat die Annahme des Postulats, wobei er nicht
versäumte darauf zu verweisen, dass die aufgeworfenen Fragen sehr umfassend seien,
weshalb man sich auf einige zentrale Punkte beschränken müsse. In diesem Sinne
könne beispielsweise ein umfassender internationaler Vergleich nicht angestrebt
werden, da dieses Vorgehen schlichtweg die Möglichkeiten der Verwaltung übersteigen
würde. Der Nationalrat kam dem Antrag des Bundesrates nach und nahm das Postulat
diskussionslos an. 67

POSTULAT
DATUM: 19.06.2015
MELIKE GÖKCE

Zum ersten Mal seit 2012 wurde die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz»,
welche die Grundlage und Voraussetzung für die Nominierung als immaterielles
Kulturerbe der UNESCO bildet, im Sommer 2017 aktualisiert. Die Liste wurde von 165
auf 199 Einträge erweitert, wobei der Schwerpunkt für die 34 neuen Einträge auf die
lebendigen Traditionen in den Städten gelegt wurde. Die Inventarisierung erfolgte
neuerlich durch die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen mit fachlicher
Unterstützung der Hochschule Luzern. Die rund 90 von den Kantonen eingereichten
Vorschläge für die nationale Liste wurden von einer Steuergruppe – bestehend aus
Bundes-, Kantons- und Städtevertretungen, der schweizerischen UNESCO-Kommission,
Pro Helvetia sowie wissenschaftlichen Fachpersonen – diskutiert, bevor diese daraus
eine Auswahl traf. Neu befinden sich in der Liste u.a. das Aareschwimmen in Bern, die
Appenzeller Holzschnitzerei, die Badenfahrt, Sculptures et constructions en neige à La
Chaux-de-Fonds oder die Zürcher Technokultur. 68

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.2017
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung des Postulats Fehr (sp, ZH) präsentierte der Bundesrat im Frühjahr 2018
seinen Bericht zum Potenzial der Schweizer Game-Industrie für Kultur, Wissenschaft
und Wirtschaft. Wie bereits im Jahr 2015 in der Stellungnahme zum Postulat verkündet
worden war, musste sich dieser in seinen Erläuterungen aufgrund des Umfangs und der
Diversität der gestellten Fragen auf einzelne zentrale Punkte beschränken. In diesem
Sinne fokussierte der Bericht die kulturellen Aspekte von Games, welche sich im
Wesentlichen in Form von Kulturgütern und als ein Bereich der Kulturförderung
äusserten. Dieser Fokus sei primär auf das Games-Förderprogramm zurückzuführen,
welches 2010 vom Bund über die Kulturstiftung Pro Helvetia lanciert worden war. Im
Bericht wurden zunächst die Merkmale von Games aufgegriffen und ein Überblick zur
Game-Industrie in der Schweiz gegeben, ehe die Förderung im Allgemeinen und die
Entwicklung spezifisch im Schweizer Umfeld aufgegriffen wurden.

Unter Games seien laut Bericht grafisch-elektronische Schnittstellen zu verstehen, die
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eine spielerische Mensch-Maschine-Interaktion ermöglichten. Zu den Grundzügen
eines Games zählen die Verbindung von Hard- und Software, die auf Spielregeln sowie
Grafik- und Tonelementen basierende Darstellungsform, das Auslösen einer
individuellen oder kollektiven Aktivität als Erlebnis und seine Form als (im-)materieller
Träger zur Vermarktung und zum Konsum. Die Geschichte der Games sei in erster Linie
eine Geschichte der interaktiven Entwicklung; daher könne man sie heute als eine
Kunstform, ein globales gesellschaftliches und kulturelles Phänomen oder als eine
eigenständige Industrie betrachten. 
Als eine Kunstform zu verstehen seien Games, weil sie aufgrund der Verbindung von
Text, Musik und Grafik einen interdisziplinären Charakter aufwiesen, der die Spielenden
in einen interaktiven Prozess einbinde. Zudem seien sie in künstlerischen Traditionen
und kulturellen Räumen verankert, bei gleichzeitiger Eigenständigkeit hinsichtlich
Merkmals- und Sprachentwicklung, und bildeten daher heute auch einen anerkannten
Bereich des Kulturschaffens. 
Als soziokulturelles Phänomen könnten sie verstanden werden, weil sie gerade als
Kunstform einen gemeinsamen globalen Kulturraum schüfen. So könnten beispielsweise
die 1985 von Nintendo erschaffene Kultfigur „Super Mario“ als ein Teil der heutigen
Populärkultur oder die jährlich in Köln stattfindende Computerspielemesse
„Gamescom“ als ein Kulturevent verstanden werden, die in den
Kulturkonsumgewohnheiten an Bedeutung gewonnen hätten. In den USA verzeichne
man über 150 Mio. regelmässig oder gelegentlich Spielende, während sich die Zahl der
aktiven Spielenden in der Schweiz Schätzungen zufolge auf 1.5 Mio. belaufe. Über
Games sei eine eigentliche Game-Kultur begründet worden, die sich auf
verschiedensten Plattformen ausbreite und der ganz eigene Anlässe wie Festivals,
Messen oder Symphoniekonzerte gewidmet würden.   
Als globale Kreativindustrie mit entsprechender Organisation von Produktion, Vertrieb
und Konsum könne die Game-Industrie verstanden werden, weil der Umfang ihrer
organisatorischen Abläufe mittlerweile mit jenen der Film- oder Musikindustrie oder
des Verlagswesens verglichen werden könnten und sich die Gesamteinnahmen auf rund
100 Mia. US-Dollar – bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8% –
belaufen würden. Die kreativen und wirtschaftlichen Haupttätigkeiten der Industrie
bestünden in der Produktion von Trägertechnologien für Games sowie in eigentlichen
Entwicklung von Games, in der Organisation der Vermarktung sowie im Vertrieb und
Verkauf im Einzelhandel.

Im Unterschied zu anderen Ländern gebe es in der Schweiz noch keine voll integrierte
Game-Industrie mit für die Wertschöpfungskette verantwortlichen, spezialisierten
Akteuren. Es liessen sich indes aber fünf Hauptgruppen von (un-)abhängigen Akteuren –
mit stetig steigender Anzahl – ausmachen: Entwicklerinnen und Entwickler,
Herausgebende sowie im Vertrieb und Einzelhandel Tätige, Bildungs- und
Forschungsinstitutionen mit entsprechenden Studiengängen, Organisatoren von
Veranstaltungen sowie Verbände und Interessengruppen. Die aktuellsten Erhebungen
von der SGDA und Pro Helvetia zeigten auf, dass es in der Schweiz rund 100 bis 120
Kleinstrukturen (Entwicklerinnen und Entwickler sowie Produktionsstudios) gebe, die
teilweise oder gar vollständig für die Game-Produktion tätig seien. Noch 2010 sei diese
Zahl auf lediglich ein Dutzend geschätzt worden. Der Vertrieb erfolge grundsätzlich
über den Einzelhandel, wobei ein wachsender Anteil über den Onlinevertrieb
abgewickelt werde, für den es in der Schweiz aber praktisch noch keine lokalen Verleger
oder Plattformen gebe, weshalb die Produzierenden mehrheitlich Vereinbarungen mit
ausländischen Verlegern schliessen würden. Hingegen spielten Bildungs- und
Forschungsinstitutionen wie die ETH oder die EPFL eine zentrale Rolle für die
Branchenentwicklung, da hier relevante Entwicklerkompetenzen in verschiedenen
Studiengängen der Kunst- oder Informationswissenschaften vermittelt würden. Gerade
hierin liege eine der Stärken der Schweizer Game-Industrie: Durch die Verknüpfung mit
diesen hochstehenden Ausbildungen seien die Entwicklerinnen und Entwickler in der
Lage, auch international wettbewerbsfähige Projekte zu lancieren, die sich wiederum
als wertvolle Beiträge für die Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft auszeichneten.
Demgegenüber wurde aber die Rentabilität beziehungsweise die Schwierigkeit, ein
existenzfähiges Unternehmen aufzubauen, als Schwäche angeführt. Dies sei in erster
Linie auf die Gegebenheiten der extrem wettbewerbsorientierten internationalen
Märkte und auf erschwerende lokale Faktoren zurückzuführen.  

Da Games aufgrund ihrer Besonderheiten nicht dem traditionellen Bereich der
Kulturförderung zugeordnet werden könnten, erfolge diese in der Regel über
Organisationen oder andere Institutionen. So auch in der Schweiz: Gemäss gesetzlicher
Aufgabenteilung falle die Unterstützung interaktiver Medien in den Aufgabenbereich
der Stiftung Pro Helvetia und nicht etwa in jenen des BAK. Es bestünden aber auch
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diverse Initiativen seitens der Kantone und Städte (in Form von Veranstaltungen), der
SRG (Unterstützung von drei Schweizer Projekten über den Fonds Multimedia) oder
privater Initiativen (z.B. Förderfonds für Matchmaking-Initiative von Engagement
Migros). Die konkretesten Massnahmen seien aber von der Stiftung Pro Helvetia
umgesetzt worden, gerade für Projekte, die besonders innovativ seien oder der Kultur
neue Impulse geben würden (z.B. Themenprogramm „Game Culture. Vom Spiel zur
Kunst“). 
Aufgrund der hochstehenden Ausbildungen in der Schweiz werde die Qualität der
Schweizer Produkte auch in der internationalen Szene anerkannt. Jedoch handle es
sich hierbei noch um eine relativ junge Branche, die quantitativ noch nicht ganz mit
dem internationalen Niveau mithalten könne. Daher habe sie noch viele Möglichkeiten
zu ihrer Entwicklung, stosse aber auch an Grenzen. Um die Möglichkeiten
auszuschöpfen, wurden im Bericht vier Entwicklungsziele festgehalten: quantitative und
qualitative Verbesserung der inländischen Produktion, Einbezug der Schweizer
Entwicklerinnen und Entwickler in die Industrie und den Marktzugang, die
Strukturierung der Branche und die Stärkung ihrer Interdisziplinarität. Für die
Zielerreichung wurden verschiedene Massnahmen vorgeschlagen. So solle
beispielsweise eine Verbesserung des Fördersystems oder eine Weiterführung des
Wissensaustausches zwischen den Förderinstitutionen vorangetrieben werden. Auch
wolle man eine Diversifizierung und Bündelung der Mittel, Kompetenzen und Methoden
sowie die Stärkung der internationalen Promotion vornehmen.

Der Bericht schloss mit der Erkenntnis, dass die Branche durchaus Potenzial auf der
Ebene der Kulturförderung ausweise. Die Förderung dieser Industrie könne als Vorbild
für andere, traditionelle Bereiche des kreativen Schaffens fungieren, die sich ebenso
mit Themen der Digitalisierung oder einem Wandel im Schaffungsprozess
auseinandersetzen müssten. Zugleich könne man an ihr neue Querschnittmethoden
testen, die sich besser an den aktuellen Begebenheiten orientieren könnten, und neues
Terrain für innovative Förderansätze schaffen. 69

Ende Februar 2020 überwies der Bundesrat die Botschaft über die Förderung der
Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) an das Parlament und
beantragte damit die Zustimmung zu Änderungen des Kulturförderungs-, des Film-, des
Kulturgütertransfer-, des Nationalbibliotheken- und des Sprachengesetzes sowie die
Abschreibung der Postulate Semadeni (sp, GR; Po. 15.4117) und Quadranti (bdp, ZH; Po.
19.3725) und der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308).
Die Botschaft, welche wie ihre Vorgängerinnen die Transferausgaben des BAK sowie die
Budgets von Pro Helvetia und des Schweizerischen Nationalmuseums (SNM) umfasste,
stand ganz im Zeichen der Kontinuität und folgte der kulturpolitischen Ausrichtung der
Vorperiode (Kulturbotschaft 2016–2020). Die drei zentralen Handlungsachsen, die sich
aus einer Umfeldanalyse und den daraus resultierenden fünf Megatrends
(Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung und
Individualisierung) für die Vorperiode ergeben hatten, sollten beibehalten werden,
wobei für die aktuelle Förderperiode eine Fokusverlagerung auf die Digitalisierung
vorgesehen wurde. Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Förderperiode lag in der
zeitlichen Angleichung der Kulturbotschaft an die Legislaturperiode: Während die erste
Kulturbotschaft die Förderperiode von 2012–2015 umfasst hatte, war für die zweite
Kulturbotschaft (2016–2020) eine einmalige Erweiterung der Geltungsdauer auf fünf
Jahren veranlasst worden, damit ab der dritten Botschaft (2021–2024) die
Kulturbotschaften jeweils auf die Legislaturperiode abgestimmt sein würden.
Im Bereich der weiterführenden Massnahmen wollte der Bundesrat insbesondere das
Programm «Jugend und Musik» vorantreiben, schulische Austauschaktivitäten zwischen
den Sprachregionen ausbauen, mehr zur Baukultur beitragen und sich für eine bessere
Gleichstellung im Kulturbereich einsetzen. Aufgrund der Teuerungsprognosen des
Bundes wurde der Gesamtfinanzrahmen in der Botschaft im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage herabgesetzt. Neu sah der Bund Finanzmittel in der Höhe von
CHF 934.5 Mio. vor, was einem Wachstum von durchschnittlich 2.6 Prozent
(einschliesslich Teuerung) und einer realen Mittelaufstockung von CHF 34.7 Mio.
entsprach. Die beantragten Finanzmittel machten in der Folge rund 0.3 Prozent der
Bundesausgaben aus. 70
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Wie sich zeigte, war der Kultursektor besonders stark von den behördlichen
Massnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie – namentlich dem am 28. Februar
2020 vom Bundesrat ausgesprochenen Veranstaltungsverbot – betroffen. Um allfälligen
Konkursen und einschneidenden finanziellen Einbussen im Kulturbereich
entgegenzuwirken, beschloss der Bundesrat am 20. März 2020 im Gesamtrahmen des
CHF 40 Mrd. schweren Massnahmenpakets den Kultursektor mit CHF 280 Mio. zu
unterstützen. Die konkreten Massnahmen und spezifischen Instrumente wurden in der
auf zwei Monate befristeten Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen
Auswirkungen des Coronavirus im Kultursektor (Covid-Verordnung Kultur) geregelt.
Konkret sah die Verordnung Soforthilfen in Höhe von CHF 100 Mio. für nicht
gewinnorientierte Kulturunternehmen sowie CHF 25 Mio. für Kulturschaffende,
Ausfallendschädigungen in Höhe von CHF 145 Mio. für gewinn- und nicht
gewinnorientierte Kulturunternehmen und -schaffende sowie Finanzhilfen in Höhe von
CHF 10 Mio. für Kulturvereine im Laienbereich vor.
Die Richtlinien zur Umsetzung waren in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen
erarbeitet worden und die Gesuche konnten bei den Kantonen bzw. dem Verein
Suisseculture Sociale und den Laienkulturverbänden eingereicht werden, sobald die
jeweiligen Kantone die Leistungsvereinbarung mit dem Bund unterzeichnet hatten.
Während der zweimonatigen Beobachtungsphase würden das BAK und die Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Suisseculture
Sociale eine Standortbestimmung vornehmen und eine allfällige Verlängerung der
Geltungsdauer der Verordnung prüfen. 71

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.03.2020
MELIKE GÖKCE

Mitte Mai 2020 eröffnete die FK-NR die Kommissionsberatungen zur Botschaft über
die Förderung der Kultur in den Jahren 2021–2024. Vor dem Hintergrund der Corona-
Krise beriet sie im Rahmen eines Mitberichtsverfahren unter anderem auch den
Zahlungsrahmen im Kulturbereich. Hinsichtlich der finanziellen Aspekte der Botschaft
beantragte sie sowohl der federführenden WBK-NR als auch dem Nationalrat, die
Bundesratsvorlage zu unterstützen. Dabei sprach sie sich gegen jeweils zwei Anträge für
Mehr- und Minderausgaben aus: Die zusätzlich beantragten CHF 1.5 Mio. für den
Buchhandel sowie die zusätzlich beantragten CHF 10 Mio. für die Förderung von
Sprachaufenthalten fanden keine Mehrheiten. Mit 14 zu 11 Stimmen sprach sich eine
Mehrheit gegen den Verzicht auf ein reales Ausgabenwachstum gegenüber 2020 aus
und mit 18 zu 7 Stimmen wurde der Vorschlag, rund ein Drittel der im Rahmen der
Covid-19-Pandemie gesprochenen A-fonds-perdu-Beiträge für den Kultursektor an die
vorgesehenen Mittel für die Jahre 2021–2024 anzurechnen, abgelehnt. 
Ende Mai beriet die WBK-NR die Vorlage. Im Rahmen der Debatte konnte sich auch
Innenminister Berset zur Vorlage äussern und fokussierte hierbei auf die geplante
Änderung des Filmgesetzes. Dieses sah unter anderem vor, dass Unternehmen, die über
ein Filmangebot in der Schweiz verfügen, zur Förderung der Angebotsvielfalt
mindestens 30 Prozent europäische Filme zeigen und jährlich mindestens 4 Prozent
ihrer Bruttoeinnahmen für das unabhängige Schweizer Filmschaffen aufwenden oder
eine entsprechende Ersatzabgabe leisten müssen. Ein Nichteintretensantrag
diesbezüglich wurde mit 13 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Ebenfalls
abgelehnt wurden zwei Rückweisungsanträge: Mit 14 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung
sprach man sich gegen den Antrag, die Covid-Kredite im Zahlungsrahmen zu
kompensieren und mit 12 zu 9 Stimmen gegen die Rückweisung des Filmgesetzes aus.
Mit der zweiten Rückweisung hätte man sich eine Umformulierung dahingehend
erhofft, dass alle privaten Unternehmen, die in der Schweiz Filme verbreiten, finanziell
prozentual gleichwertig belastet würden. In der Detailberatung schliesslich empfahl
man das Filmgesetz mit nur geringfügigen Änderungen mit 13 zu 9 Stimmen bei zwei
Enthaltungen zur Annahme. Auch bei den Finanzierungsbeschlüssen sprach man sich im
Sinne des Bundesrates aus, beantragte zugleich aber eine Aufstockung des
Gesamtkreditrahmens um CHF 22.4 Mio. Die Aufstockungen entfielen per
Beschlussfassung mit CHF 1.2 Mio. auf die Memoriav (12 zu 11 Stimmen bei zwei
Enthaltungen), mit CHF 20 Mio. auf die Baukultur (12 zu 11 Stimmen bei zwei
Enthaltungen) und mit CHF 1.2 Mio. auf die Förderung des Rätoromanischen (16 zu 8
Stimmen). Am Ende der Beratungen Anfang Juli sprach sich die WBK-NR mit einer
klaren Mehrheit für die Annahme der Botschaft aus. 
Im Weiteren reichte die WBK-NR zwei Kommissionsmotionen ein. Die Motion 20.3464
für zusätzliche Gelder zugunsten des baukulturellen Erbes sowie zur Unterstützung der
regionalen Wirtschaft wurde mit 11 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen. Die
Motion 20.3918 zur Förderung der Mobilität und der Sprachaufenthalte der Lernenden
wurde mit 15 zu 9 Stimmen bei zwei Enthaltungen eingereicht. 
Die ständerätliche Schwesterkommission (WBK-SR) hatte sich bereits Ende Juni für
Eintreten auf die Vorlage entschieden und sich ebenfalls in erster Linie auf die
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Änderungen des Filmgesetzes fokussiert. Sie beschloss, eine gleichzeitige Beratung der
Finanzierungsbeschlüsse in der Herbstsession zu beantragen und sich dann im
ordentlichen Verfahren vertieft mit dem Filmgesetz auseinandersetzen zu wollen. Die
ständerätliche Finanzkommission (FK-SR) befasste sich Anfang Juli im Rahmen des
Mitwirkungsverfahrens mit den Finanzierungsgrundlagen der Kulturbotschaft und
beantragte, dem Bundesrat zu folgen. Mit 10 zu 1 Stimmen lehnte sie einen Antrag zur
Kürzung der Rahmenkredite um CHF 34.7 Mio. auf CHF 899.8 Mio. ab und erinnerte
zugleich daran, dass die Zustimmung zum Zahlungsrahmen noch keine
Ausgabenbewilligung darstelle. 72

Nachdem die Wirtschaftskommission des Ständerats (WBK-SR) bereits im Juni 2020
auf die Kulturbotschaft 2021–2024 eingetreten war, mit dem Hinweis, die Beratung
des Filmgesetzes (Entwurf 2) noch auszusetzen, befand sie in ihrer Augustsitzung über
die restlichen zwölf Entwürfe. Dies jedoch vorbehaltlich der Nationalratsbeschlüsse, da
man eine parallele Beratung dieser mehrjährigen Verpflichtungskredite mit den Budget-
Beratungen vermeiden wollte. Entsprechend behielt man sich in der Kommission vor, in
der Session nach der Nationalratsberatung allfällige Anpassungen vorzunehmen.
Bis auf Weiteres möchte die WBK-SR die Finanzhilfen für die Fotostiftung Schweiz um
CHF 0.8 Mio. und für die Baukultur um CHF 20 Mio. erhöhen. Eine Minderheit lehnte
die Erhöhung für die Fotostiftung ab. Ein weiterer Minderheitsantrag zur Erhöhung der
Memoriav-Beiträge um CHF 1.2 Mio. sowie zwei Minderheitsanträge zur Erhöhung der
Mittel im Sprachen- und Verständigungsbereich (CHF 10 Mio. für Mobilität und
Austausch, CHF 1.2 Mio. zur Förderung des Rätoromanischen) wurden ebenfalls
abgelehnt. Zudem lehnte die Kommission eine Kürzung des Gesamtzahlungsrahmens
und der Verpflichtungskredite um den Betrag der realen Mittelaufstockung von
insgesamt CHF 34.7 Mio. gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ab. Von dieser
Kürzung betroffen wären die Bundesbeschlüsse zum Kulturförderungsgesetz, zur
Baukultur, zu Sprachen und Verständigung, zu Pro Helvetia und zum Nationalmuseum.
Abschliessend hat die Kommission mit 7 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen eine Motion
(20.3930) für ein Konzept zur Bewahrung und Pflege des Schweizer Kulturerbes
eingereicht. 73
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Archive, Bibliotheken, Museen

Freddy Buache, der legendäre Gründer und Direktor der "Fondation Cinémathèque
suisse" in Lausanne, trat auf Ende Jahr altershalber zurück. Die Leitung der
Cinémathèque übernimmt neu Hervé Dumont. Der Direktionswechsel erfolgte auch im
Zeichen akuten Geldmangels, da die ausgerichteten Bundessubventionen seit Jahren
fast nur noch zur Tilgung der aufgelaufenen Hypothekarzinsen für das feuersichere
Depotgebäude in Penthaz (VD) dienen. Die ursprüngliche Aufgabe der Cinémathèque -
das Archivieren und Konservieren älterer Schweizer Filme - kann deshalb kaum mehr
wahrgenommen werden, was zu unersetzlichen Verlusten führen könnte. Durch
mehrere parlamentarische Vorstösse auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam
gemacht, entschloss sich der Bundesrat, im Rahmen seiner Möglichkeiten der
Cinémathèque unter die Arme zu greifen. Wie Bundesrätin Dreifuss in Beantwortung
einer Interpellation von Pro Helvetia-Präsidentin Simmen (cvp, SO) ausführte, will die
Landesregierung für die Jahre 1996 bis 1998 je CHF 600'000 als Zusatzleistung zur
ordentlichen Subvention ins Budget aufnehmen. Zu diesen CHF 1,8 Mio. werden der
Kanton Waadt und die Stadt Lausanne ihrerseits je CHF 600'000 beisteuern. Damit soll
die Schuldenlast der Cinémathèque auf ein vertretbares Mass gesenkt werden. 74
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Buchmarkt

Pro Helvetia und Migros-Kulturprozent beschlossen, ihre Unterstützung der Schweizer
Literatur zu koordinieren. Mit dem gemeinsamen Projekt «Verlagsprämien», das
jährlich mit CHF 300'000 dotiert ist, soll Schweizer Verlagen die Möglichkeit gegeben
werden, eine effiziente Werbe- und Vertriebsstruktur im gleichsprachigen Ausland
aufzubauen. In den Genuss der ersten Auszahlung kamen zu gleichen Teilen drei
Westschweizer Verlage. 75

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 10.12.1999
MARIANNE BENTELI

Film

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Bundesrätin Dreifuss ein Weissbuch zur
eidgenössischen Filmförderung in Auftrag gegeben, um damit Entscheidungsgrundlagen
für eine revidierte Filmpolitik zu erhalten. Wegen des Zeitdrucks und aufgrund
unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Branche wurde es nicht in der geplanten
Form einer umfassenden Bestandesaufnahme, sondern als "Weiss-Schachtel" mit
einem Bündel von über 20 Papieren abgeliefert. Die wichtigsten Vorschläge, die Ende
Juni an einer Tagung "Assises du cinéma" in Locarno mit allen involvierten Kreisen
diskutiert wurden, betrafen die Einrichtung eines Garantiefonds zur Verbilligung von
Bankkrediten, die Schaffung eines Schweizerischen Filminstituts, welches die heute
vom BAK, der Pro Helvetia und dem Schweizerischen Filmzentrum getrennt
wahrgenommenen Aufgaben bündeln soll, sowie eine vom Kinoerfolg abhängige
automatische Filmförderung ("Financière du cinéma") als zweite Säule neben der heute
schon bestehenden qualitativ ausgerichteten Herstellungsförderung. Dabei würde ein
Schweizer Kinofilm für jeden Eintritt rückwirkend vom Bund einen bestimmten Betrag
erhalten, mit welchem einerseits Verleiher und Kinos und andererseits Produzenten
und selbständig produzierende Regisseure unterstützt würden. Verleiher und Kinos
sollten damit ermutigt werden, vermehrt Schweizer Filme zu zeigen, den Produzenten
und Autorenproduzenten würde das Geld zur Anfangsfinanzierung ihres nächsten
Kinofilms dienen. Diese Massnahme nach französischem und deutschem Vorbild war
allerdings ziemlich umstritten. Kritisiert wurde insbesondere, die auf Publikumserfolg
konzentrierte Förderung könne zu einer Schmälerung der filmkulturellen Kreativität in
der Schweiz führen, die sich im Ausland mit meist eigenwilligen, aber nicht unbedingt
kommerziellen Filmen einen guten Ruf geschaffen habe. 76

BERICHT
DATUM: 29.06.1994
MARIANNE BENTELI

Zu Jahresbeginn schlossen sich das Schweizer Filmzentrum, die Sektion Film der Pro
Helvetia und die schweizerische Kurzfilmagentur zu «Swiss Films» zusammen. Mit
einem Budget von CHF 3 Mio. soll in den nächsten drei Jahren gezielt der Schweizer
Film, insbesondere der Kurzfilm im Ausland gefördert werden; danach wird
entschieden, ob «Swiss Films» unabhängig bleibt oder in die Pro Helvetia integriert
wird. 77

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.01.2004
MARIANNE BENTELI

Sprachen

Verschiedenes wurde zur Förderung sprachlicher Minderheiten vorgekehrt: So erhöhte
der Bund seinen jährlichen Beitrag an die Ligia Romontscha (LR) von CHF 110'000 auf
CHF 190'000, der bernische Regierungsrat beschloss die Einsetzung einer rein
jurassischen Kommission zur Ausarbeitung eines Projekts für ein Jurassisches
Kulturzentrum und der Freiburger Staatsrat erklärte sich in Beantwortung einer Petition
aus dem Jahre 1962 grundsätzlich zu einer Verbesserung der rechtlichen und
politischen Stellung der deutschsprachigen Minderheit bereit. Umstritten waren
dagegen in deutschschweizerischen wie in welschen Kreisen die Bestrebungen, von
Paris aus im Namen der «Francophonie» westschweizerische Politiker zu einer
organisierten Zusammenarbeit heranzuziehen; die Nationalräte Wilhelm (k.-chr., BE)
und Baechtold (soz., VD) sowie Vertreter der Kantonsparlamente Genfs und des Wallis
folgten immerhin der Einladung zur ersten Generalversammlung der Association
internationale des parlementaires de langue française in Versailles. Die schweizerische
kulturelle Aussenpolitik trat insbesondere durch eine von Pro Helvetia organisierte
photographische Architekturausstellung in Moskau in Erscheinung. 78

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1968
PETER GILG
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Medien

Medienpolitische Grundfragen

Mit dem Erscheinen des Bonjour-Berichts als Band vier bis sechs von Edgar Bonjours
«Geschichte der schweizerischen Neutralität» in der ersten Jahreshälfte und einer von
Pro Helvetia betreuten französischen Fassung im Winter 1970/71 war eine
wissenschaftliche Information über die jüngste Vergangenheit gegeben, die eine breite
Diskussion in der Öffentlichkeit auslöste. In der deutschen Schweiz wurde die
Publikation im ganzen lobend zur Kenntnis genommen. In der welschen Schweiz erregte
jedoch die Trübung des Bildes von General Guisan die Gemüter, und auch die Haltung
von Bundesrat Pilet wurde nuancierter gewürdigt. 79

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.03.1970
RUTH GULLO

Die Schweizer Medienlandschaft stecke in einem tiefgreifenden Strukturwandel mit
noch unklarem Ausgang, schlussfolgerte der Bundesrat in seinem in Erfüllung einer SPK-
Motion erarbeiteten Bericht zur Sicherung der staats- und demokratiepolitischen
Funktionen der Medien. Auch deswegen gedenke die Regierung, vorerst den Markt
spielen zu lassen und nicht voreilig unerprobte Förderkonzepte einzuführen. Sollte das
Parlament doch bereits zum gegebenen Zeitpunkt Fördermassnahmen beschliessen,
könnten diese gemäss Bundesrat auf kurze Frist neben der Verstärkung der
journalistischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch die Angleichung der
Mehrwertsteuersätze von Online- und Print-Medien, die finanzielle Unterstützung des
sda-Basisdienstes sowie die Aufrechterhaltung der indirekten Presseförderung
beinhalten. Auf längere Sicht erachtete die Regierung die Weiterführung der Debatte
über den Service public im Medienbereich als angezeigt, die auch Überlegungen zur
Förderung elektronischer Medien miteinbeziehen solle. Diese Vorschläge decken sich
mehrheitlich mit den im September 2014 veröffentlichten Empfehlungen der
Eidgenössischen Medienkommission (EMEK). Dezidierter als der Bundesrat stellte sich
die EMEK jedoch gegen die indirekte Presseförderung durch Zustellermässigung. Ferner
schlägt das Gremium - analog zu Pro Helvetia für den Kultur- sowie den
Schweizerischen Nationalfonds für den Forschungsbereich - die Gründung einer
Medien-Stiftung vor. In seiner Medienmitteilung zum eigenen Bericht äusserte der
Bundesrat verfassungsrechtliche, inhaltliche und administrative Vorbehalte gegenüber
dieser Forderung. 80

MOTION
DATUM: 05.12.2014
MARLÈNE GERBER
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